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Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) bekennt sich zu einem humanistisch ge-

prägten Menschenbild, zur Wahrung und Förderung der ethischen Werte im Sport sowie 

zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements. Darüber hinaus vertritt er den Grund-

satz religiöser und weltanschaulicher Toleranz sowie parteipolitischer Neutralität und tritt 

allen rassistischen, verfassungs- und fremdenfeindlichen Bestrebungen sowie jeder 

Form von Gewalt entschieden entgegen.1 Diese Bekenntnisse und Grundsätze des DOSB 

sind von weitreichender Bedeutung und besitzen einen wichtigen Vorbildcharakter für 

den gesamten organisierten Sport in Deutschland mit seinen ca. 87.000 Sportvereinen. 

Dies belegt ein jüngerer Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 28. Febru-

ar 20232 mit Nachdruck und zeigt, wie wehrhaft die Bekenntnisse und Grundsätze des 

DOSB gegen vereinsschädigendes Verhalten an der Basis des organisierten Sports in 

Deutschland sein können. So lehnte das Bundesverfassungsgericht die Annahme ei-

ner Verfassungsbeschwerde eines langjährigen Mitglieds und Landesvorsitzenden der 

Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD) gegen den Ausschluss aus einem 

Sportverein zur Entscheidung ab. Die Verfassungsbeschwerde des Vereinsmitglieds rich-

tete sich gegen zwei Urteile des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts vom 16. 

Dezember 20203 sowie des Landgerichts Itzehoe vom 05. November 20194. Die Instan-

zengerichte hatten zuvor den Ausschluss des Mitglieds aus dem Verein auf Grundlage 

der Satzungsbestimmungen des Vereins für rechtmäßig erklärt. Maßgeblich dabei wa-

ren die satzungsmäßigen Zwecke des Vereins und die normierten Ausschlussgründe.

Die Zwecke des Vereins entsprachen den Bekenntnissen und Grundsätzen des DOSB. We-

sentlich war vor allem das Bekenntnis aller Vereinsmitglieder zur freiheitlich-demokra-

tischen Grundordnung als Grundlage der zukünftigen Vereinsarbeit und die Erklärung, 

allen extremistischen Bestrebungen entschieden entgegenzutreten und nur solchen Per-

sonen die Mitgliedschaft anzubieten, die sich zu diesen Grundsätzen bekennen würden. 

Mitglieder von extremistischen Organisationen – gleich welcher politischen Ausrichtung 

– sowie Mitglieder rassistisch und fremdenfeindlich organisierter Vereinigungen oder re-

1 DOSB-Satzung, Präambel, Ziffer 6, Stand 02. Dezember 2023; dementsprechend Jugendordnung der 
Deutschen Sportjugend, § 3, Stand: Ende Oktober 2024.

2 1 BvR 187/21.

3 9 U 238/19.

4 7 O 104/19.

      Vereinsschädigendes Verhalten
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ligiöser Gruppierungen, wie z.B. der NPD und ihre Landesverbände, dürften explizit nicht 

Mitglied dieses Vereines werden. 

An diese Grundsätze und Bekenntnisse knüpften die von dem Verein normierten Grün-

de für einen möglichen Ausschluss seiner Mitglieder an, die gegen die Satzung ver-

stoßen oder sich vereinsschädigend verhielten. Ein unehrenhaftes Verhalten inner-

halb oder außerhalb des Vereins liege nach der Vereinssatzung insbesondere dann vor, 

wenn ein Mitglied an extremistischen oder anderweitig diskriminierenden Veranstal-

tungen teilnehme oder eine solche Gesinnung zum Beispiel durch das Tragen oder Zei-

gen von entsprechenden Kennzeichen und Symbolen zeige oder Mitglied einer Orga-

nisation sei, die in den Zwecken der Satzung genannt oder mit ihr vergleichbar sei.  

Auf Grundlage dieser Bestimmungen wurde das Mitglied ausgeschlossen. Den Ausschluss 

erklärten die Instanzengerichte für rechtmäßig. Zur Begründung verwiesen sie im Wesent-

lichen darauf, dass die Entscheidung über den Ausschluss von Mitgliedern ebenso wie die 

Bestimmung der Vereinszwecke von der in Art. 9 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) verbürgten 

Vereinsautonomie geschützt werde. Es sei daher nicht zu beanstanden, wenn nach der 

Satzung des auf die freiheitlich-demokratischen Werte ausgerichteten Vereins Mitglieder 

von rassistischen und extremistischen Organisationen ausgeschlossen werden könnten, 

welche die Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung anstrebten. Dies 

sei nach den Feststellungen des Bundesverfassungsgerichts in dem gegen diese Partei 

gerichteten Parteiverbotsverfahren bei der NPD der Fall. Zudem belasse die Satzung einen 

Handlungsspielraum für den Einzelfall und sehe eine vorherige Anhörung betroffener Ver-

einsmitglieder vor. Auch im konkreten Fall komme dem nach Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG geschütz-

ten Interesse des Beschwerdeführers, nicht aufgrund seiner politischen Überzeugung aus 

dem Verein ausgeschlossen zu werden, keinen Vorrang gegenüber der Vereinsfreiheit 

zu. Angesichts der Position des Beschwerdeführers in der NPD und seiner Aktivitäten 

als Landesvorsitzender gehe es hier nicht um eine missliebige Parteizugehörigkeit eines 

Vereinsmitglieds. Die Anhörung habe zweifelsfrei ergeben, dass der Beschwerdeführer als 

Landesvorsitzender aktiv bleiben wolle, weshalb ihm die verfassungswidrige Zielsetzung 

der NPD zuzurechnen sei. Zudem sei die Beeinträchtigung des Beschwerdeführers in seiner 

Freizeitgestaltung moderat, weil es ihm freistehe, sich weiterhin sportlich zu betätigen. 

      Vereinsschädigendes Verhalten
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Den Entscheidungen wurde große Aufmerksamkeit zuteil. Sie zeigen deutlich, dass und in-

wieweit (Sport-)Vereine in der Lage dazu sind, ihre gesellschaftspolitischen Werte und 

Überzeugungen gegen Angriffe von Mitgliedern mit extremistischem Verhalten und/oder 

Zugehörigkeit zu einer rassistischen oder extremistischen Organisation durchzusetzen. 

Mit Blick auf seine gesellschaftspolitischen Werte, Bekenntnisse und Grundsätze ist der 

DOSB und seine Jugendorganisation, die dsj, an die Verfasser dieser Expertise herangetre-

ten und bat sie um Beantwortung praxisrelevanter Fragen zu den Werten des organisierten 

Sports (1. Teil), zum Tatbestand des vereins- bzw. verbandsschädigenden Verhaltens (2. 

Teil), zu den Rechtsfolgen dieses Tatbestands (3. Teil) sowie zum Umgang mit parteipoliti-

schen Realitäten vor Ort (4. Teil).5 

Der Bitte um Beantwortung der gestellten Fragen entsprechen die Verfasser mit der vorlie-

genden Expertise gern. Diese Expertise knüpft an Erkenntnisse aus einem früheren Gutach-

ten zur parteipolitischen Neutralität von Sportvereinen an.6 Sie legt den Wortlaut der von 

den Auftraggebern zugeleiteten Fragestellungen zugrunde, um möglichst praxisnahe Ant-

worten zu geben. Bei den Fragestellungen kommt es zu Überschneidungen. Deshalb wird 

in manchen Antworten bisweilen auf die Antworten anderer Fragestellungen hingewiesen. 

Schließlich beruht dieses Gutachten auf der begrifflichen Differenzierung zwischen 

Sportvereinen und Sportverbänden. Dem allgemeinen Sprachgebrauch entsprechend 

werden als Mitglieder von Sportvereinen natürliche Personen (Menschen) verstan-

den, während Sportverbände durch juristische Personen (Sportvereine, Sportverbän-

de) gebildet werden – auch wenn Verbände im Rechtssinne ebenfalls Vereine darstellen. 

5 Das Gutachten wurde gefördert im Rahmen der Themenreihe Demokratieförderung. Diese ist Teil des 
DOSB ReStart-Programms. Die Veranstaltungen werden in Zusammenarbeit mit der dsj durchgeführt 
und gefördert vom Bundesministerium des Innern und für Heimat aufgrund eines Beschlusses des 
Deutschen Bundestages.

6 Nolte, Parteipolitische Neutralität von Sportvereinen, Kölner Beiträge zum Sportrecht, Band 11, Köln 
2021, abrufbar unter: https://www.dshs-koeln.de/fileadmin/redaktion/Institute/Sportrecht/For-
schung/Parteipolitische_Neutralitaet_von_Sportvereinen_KS.pdf.

Einleitung       Vereinsschädigendes Verhalten
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1. Warum sollten wir als Verein Werte in der Satzung verankern?            
     Wir wollen doch nur Sport treiben.

Der organisierte Vereins- und Verbandssport beruht auf Werten. Deren Beachtung und Ver-

mittlung gehört zu den Wesensmerkmalen des Sports schlechthin. Der Zweck des Sports 

besteht somit nicht allein in der Förderung von Bewegung bzw. des Sporttreibens an sich. 

Zu den Zwecken des Vereins gehören auch dessen Werte. Zu den sportimmanenten Wer-

ten zählen nicht zuletzt Fair Play, Teamgeist, Verlässlichkeit und Engagement. Sie sind we-

sentliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Sportkultur, die soziale und integrative 

Kraft entfaltet.7 Von besonderer Bedeutung ist ferner die Integrität des Sports. Der Sport 

sieht darin einen zentralen Wert mit fundamentalen Prinzipien, Grundsätzen und Rechten 

wie Chancengleichheit und die Ergebnisoffenheit von Wettkämpfen sowie die Achtung von 

Kinder- und Menschenrechten.8

Mit der Vermittlung und Beachtung dieser Werte erfüllt der Sport wichtige gesellschafts-

politische Funktionen. Er trägt dazu bei, grundsätzliche Ethik- und Moralvorstellungen in 

der Gesellschaft zu verankern, persönliche Charaktermerkmale zu entwickeln und verschie-

dene Individuen bzw. Sportler*innen aus unterschiedlichen Gruppen, sozialen Schichten 

und Nationen zusammen zu bringen. Damit hat Sport das Potenzial, die Integration und 

Inklusion aller Bevölkerungsteile, insbesondere von Minderheiten, zu fördern. Schließlich 

sind die Werte des Sports fundamentale Bestandteile unseres freiheitlichen Gemeinwesens 

für ein gedeihliches und friedliches Miteinander in der gesamten Gesellschaft.9 

7 https://www.bmi.bund.de/DE/themen/sport/integritaet-und-werte/integritaet-und-werte-node.
html.

8 Inhalt und Bedeutung von Integrität nach den Selbstverständnissen der Sportorganisationen variie-
ren. So findet sich beispielsweise Integrität in der Rollenbeschreibung des IOC gemäß Art. 2 Nr. 9 IOC-
Charta: “The IOC`s role is: (….) to protect clean athletes and the integrity of sport, by leading the fight 
against doping, and by taking action against all forms of manipulation of competitions and related cor-
ruption, (…)”, der Aufgabenbeschreibung der FIFA gemäß Art. 2 e) FIFA-Statuten: “The objectives of 
FIFA are: (…) to prevent all methods or practices which might jeopardise the integrity of matches or com-
petitions or give rise to abuse of Association Football” oder als Selbstbekenntnis des DOSB nach Ziffer 
5 seines Ethik-Codes: “Integrität setzt objektive und unabhängige Entscheidungsfindung voraus. Wenn 
persönliche, insbesondere wirtschaftliche, Interessen bei einer für den DOSB zu treffenden Entscheidung 
berührt werden („Interessenkonflikt“), sind diese offenzulegen. Einladungen, Geschenke und sonstige 
materielle oder ideelle Vorteile dürfen nur im vorgegebenen Rahmen in transparenter Weise angenommen 
oder gewährt werden. Die Interessenvertretung für den Sport in Deutschland erfolgt in transparenter und 
verantwortlicher Weise.“

9 Zu diesen gesellschaftlichen Funktionen Nolte, Staatliche Verantwortung im Bereich Sport, S. 34 ff.

      Vereinsschädigendes Verhalten
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Sport ist demnach weit mehr als bloße Bewegung und Ausübung einer motorischen Akti-

vität. 

Dem entspricht die Aufnahmeordnung des DOSB als Dachverband des organisierten Sports 

in Deutschland. Danach gehört auch 

 „die Einhaltung ethischer Werte wie z.B. Fair Play, Chancengleichheit, Unver-  

 letzlichkeit der Person und Partnerschaft durch Regeln und/oder ein System

 von Wettkampf- und Klasseneinteilungen (…)“ 

zu den zentralen Forderungen für die Anerkennung einer Sportart. Erst die Verbindung 

der körperlichen Aktivität mit der Wahrung und Einhaltung ethischer Werte macht Bewe-

gung zu Sport und verleiht ihm diejenigen Funktionen, auf denen seine Wertschätzung und 

Anerkennung durch Staat und Gesellschaft beruhen. 

Sportvereine bilden die Basis des organisierten Sports in Deutschland. Als solche fügen 

sie sich in die Strukturen, Hierarchien und Werte des organisierten Sports ein. Auf diese 

Weise erfährt das Verständnis von Sport mit seinen Werten, wie sie in der Aufnahmeord-

nung des Dachverbandes (DOSB) zum Ausdruck kommen, allgemeine Geltung auch für 

alle Sportvereine in Deutschland. Ein satzungsmäßiges Bekenntnis zu diesen Werten ent-

spricht ihrer allgemeinen Geltung. Schließlich bildet die Satzung eines Vereins gemäß § 25 

des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) dessen Grundordnung (Verfassung) und geht allen 

anderen Regelungen im Verein vor. Welche Zwecke ein Verein verfolgt, gehört zu seinen 

Wesensmerkmalen. Diese müssen in der Satzung verankert sein. So verlangt es das Gesetz 

(§ 57 Abs. 1 BGB). Deshalb sind auch die Werte als innere Zwecke des Sporttreibens, in de-

ren Dienst der Verein sich stellen möchte und von denen seine Maßnahmen getragen sind, 

in der Satzung zu verankern. Deren Verankerung in der Satzung entspricht schließlich der 

Bedeutung von Werten, die mit dem Sporttreiben untrennbar verbunden sind. Damit bil-

det die Satzung in formaler Hinsicht dasjenige ab, was in materieller Hinsicht für Sport im 

Allgemeinen sowie den organisierten Sport im Besonderen gilt. Bloßes Sporttreiben ohne 

Werte gibt es nicht. Deshalb sollten Werte des Sportvereins in seiner Satzung verankert sein. 

1. Teil: Werte des Sports in Satzungen und Ordnungen       Vereinsschädigendes Verhalten



13 | 

Hat ein gemeinnütziger Verein Pflichten, ein demokratisches          
Miteinander im Verein zu gewährleisten?

Ein gemeinnütziger Verein hat Pflichten zur Gewährleistung eines demokratischen Mitein-

anders. Ihrem Umfang nach erstrecken sich diese auf die Organisation, Verfahren und Tä-

tigkeiten von Vereinen nach demokratischen Vorbildern. In normativer Hinsicht lassen sich 

die Pflichten zum Teil aus dem Grundgesetz ableiten und werden im Wesentlichen durch 

unterverfassungsrechtliche Vorschriften des einfachen Rechts ausgeformt. Zu diesen 

einfachgesetzlichen Bestimmungen gehören insbesondere Bestimmungen des Bürgerli-

chen Gesetzbuchs, aber auch des Vereinsgesetzes sowie der Abgabenordnung über ge-

meinnützige bzw. steuerbegünstigte Vereine. 

Die Pflicht zur Gewährleistung einer demokratischen Organisation sowie der Durchfüh-

rung von Verfahren nach demokratischen Prinzipien ergibt sich zwar nicht ausdrücklich 

aus dem Grundgesetz. Dieses verpflichtet explizit nur politische Parteien zu einer inneren 

Ordnung, die demokratischen Grundsätzen zu entsprechen hat (Art. 21 Abs. 1 S. 3 GG). 

Dahinter steht die besondere Funktion von Parteien im demokratischen Rechtsstaat. So sind Parteien 

nach § 2 Abs. 1 PartG „Vereinigungen von Bürgern, die dauernd oder für längere Zeit für den Bereich des 

Bundes oder eines Landes auf die politische Willensbildung Einfluß nehmen und an der Vertretung des 

Volkes im Deutschen Bundestag oder einem Landtag mitwirken wollen, wenn sie nach dem Gesamtbild 

der tatsächlichen Verhältnisse, insbesondere nach Umfang und Festigkeit ihrer Organisation, nach der 

Zahl ihrer Mitglieder und nach ihrem Hervortreten in der Öffentlichkeit eine ausreichende Gewähr für 

die Ernsthaftigkeit dieser Zielsetzung bieten.“ Dieser herausgehobenen Funktion im demokratischen 

Rechtsstaat entspricht es, dass Parteien auch im Inneren eine demokratische Ordnung haben müssen. 

Eine ausdrückliche verfassungsrechtliche Pflicht für Sportvereine zur Beachtung demo-

kratischer Mindeststandards besteht demnach nicht. Allerdings gibt es einfachgesetzliche 

Bestimmungen unterhalb der Verfassung, die Sportvereine zur Beachtung demokratischer 

Mindeststandards anhalten. Zu den einfachgesetzlichen Bestimmungen gehören die 

§§ 21 ff. BGB. Diese normieren eine demokratische Macht- bzw. Gewaltenteilung für Sport-

vereine. Sie kommt insbesondere darin zum Ausdruck, dass ein Verein über verschiedene 
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obligatorische und fakultative Organe, Vertreter*innen und Entscheidungsträger*innen 

zu verfügen hat bzw. einrichten kann (Mitgliederversammlung, Vorstand, ggf. weitere Gre-

mien). Diese Organe, Vertreter*innen und Entscheidungsträger*innen werden wiederum 

unterschiedliche Aufgaben, Zuständigkeiten und Befugnisse zugewiesen. Dadurch wird die 

Ausübung von Befugnissen verteilt und eine wechselseitige Kontrolle und Balance erzeugt 

(„checks and balances“). 

Ein weiteres demokratisches Element ist ferner darin zu sehen, dass wichtige Angele-

genheiten eines Vereins grundsätzlich nur durch einen demokratischen Mehrheitsbe-

schluss aller Mitglieder zu entscheiden sind (§ 32 Abs. 1 Satz 1 BGB). Die Übertragbar-

keit von gewissen Entscheidungen auf einen bestimmten Personenkreis steht dem nicht 

entgegen. Im Gegenteil korreliert die Übertragbarkeit mit den Regeln einer repräsenta-

tiven, mittelbaren Demokratie, die Entscheidung über oder in Sachfragen auf dafür be-

stimmte – und auf diese Weise legitimierte – Vertreter*innen übertragen zu können. Auch 

die Tatsache, dass für Satzungsänderungen eine qualifizierte Mehrheit von drei Vierteln 

der abgegebenen Stimmen erforderlich ist, korreliert mit demokratischen Grundsät-

zen, wie sie generell bei Änderungen von Grundordnungen juristischer Personen gelten. 

Darüber hinaus bestehen demokratische Anbindungen für Sportvereine mit Blick auf ihre 

Zwecke und Tätigkeiten. Diese dürfen weder Strafgesetzen zuwiderlaufen noch gegen die 

verfassungsmäßige Ordnung gerichtet sein. Dies bestimmt das Grundgesetz nach Art. 9 

Abs. 2 GG. Zur verfassungsmäßigen Ordnung gehört auch das Demokratieprinzip. Richten 

sich Zwecke oder Tätigkeiten von Sportvereinen gegen das Demokratieprinzip, gelten sie als 

verboten (Art. 9 Abs. 2 GG) bzw. können auf Grundlage des Vereinsgesetzes verboten werden. 

Vergleichbares gilt für die Voraussetzungen für steuervergünstigte Sportvereine. So setzt 

eine Steuervergünstigung nach § 51 Abs. 3 Abgabenordnung (AO) voraus, dass die Kör-

perschaft nach ihrer Satzung und bei ihrer tatsächlichen Geschäftsführung keine Bestre-

bungen im Sinne des § 4 des Bundesverfassungsschutzgesetzes fördert und dem Gedanken 

der Völkerverständigung nicht zuwiderhandelt. Bei Körperschaften, die im Verfassungs-

schutzbericht des Bundes oder eines Landes als extremistische Organisation aufgeführt 

sind, ist widerlegbar davon auszugehen, dass diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind. 

Damit entfallen auch die Voraussetzungen von Steuervergünstigungen für Sportvereine, 

deren Zwecke und Tätigkeiten gegen die demokratische Grundordnung gerichtet sind.
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Auch daraus ergeben sich für gemeinnützige Vereine Pflichten, ein demokratisches Mitein-

ander im Verein zu gewährleisten.10 

2. Welche Werte sind „stark" genug, um verbandsschädigendes             
     Verhalten wie Rassismus oder antidemokratisches Verhalten   
     zu sanktionieren? Reicht der sportliche Wert „Fair Play"?

Durch die Verankerung ihrer Werte in ihren Regelwerken zeigen Vereine und Verbände 

Haltung und stehen für ihre Vorstellungen ein. Die normierten Werte sind wesentlich für 

die positive Bestimmung der Ziele und Aufgaben des jeweiligen Vereins oder Verbandes und 

dienen als Richtschnur für dessen Ausrichtung, seine Aktivitäten und sein Engagement. 

Diese Richtschnur ermöglicht zugleich die negative Abgrenzung zu Zielen, Ansichten oder 

Verhaltensweisen, die von dem Verein oder Verband nicht gutgeheißen werden und als ver-

eins- bzw. verbandsschädigendes Verhalten unter bestimmten Voraussetzungen sanktio-

niert werden können. 

Für die Sanktionierbarkeit eines vereins- bzw. verbandsschädigenden Verhaltens ist es 

grundsätzlich irrelevant, ob ein angegriffener Wert in abstrakter Hinsicht als „stark“ 

oder „schwach“ gelten mag. Eine strikte Rangfolge besteht für Werte prinzipiell nicht. 

Entscheidend ist vielmehr, dass alle Werte eines Vereins oder Verbandes dazu geeignet 

sind, einem vereins- bzw. verbandsschädigenden Verhalten entgegen gehalten werden zu 

können. So konkretisieren die Werte eines Vereins oder Verbandes seine gemeinsamen 

Interessen und Positionen und bilden damit die Grundlage für die Beurteilung, ob ein 

bestimmtes Verhalten eines Mitgliedsvereins- bzw. verbandsschädigend ist oder nicht. Ein 

Verhalten, das diesen verankerten Werten zuwiderläuft, schädigt den Verein oder Verband.11  

Der Wert Fair Play gehört hierbei neben Teamgeist, Verlässlichkeit und Engagement zu den 

(sportimmanenten) Werten. Damit kann ein unfaires Verhalten vereins- oder verbands-

schädigend sein. Ein solches Verhalten kann dabei die formale Seite von Fair Play oder dessen 

10 Die verfassungsrechtlichen Vorgaben sowie einfachgesetzlichen Bahnen zur Gewährleistung eines 
demokratischen Miteinanders entsprechen nicht zuletzt den Empfehlungen des Europarats gemäß 
seiner Revised European Sports Charter, die am 13. Oktober 2021 vom Komitee der Minister*innen des 
Europarates angenommen wurde. Das Ziel der Charta besteht darin, den Regierungen der Vertrags-
staaten rechtliche und politische Empfehlungen für die Rahmenbedingungen des Sports zu geben. Zu 
diesen gehört sowohl die Förderung von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit im 
Allgemeinen (vgl. Art. 1) sowie die (Aus-)Wahl sportverbandlicher Entscheidungsträger nach demo-
kratischen Regeln in Einklang mit den Grundsätzen von Good-Governance im Besonderen (vgl. Art. 4 
Ziffer 3).

11 Vgl. Antwort zu Frage 6.
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materielle Seite betreffen. In formaler Hinsicht dient Fair Play als Verfahrensvorgabe der 

Gleichheit der Wettkampfbedingungen bzw. der Chancengleichheit und soll auf diese Weise 

die Erzielung gerechter Ergebnisse fördern. Bei diesem formellen Verständnis von Fairness 

bzw. Fair Play wird damit in erster Linie auf die Einhaltung der wesentlichen – konstitutiven 

und regulativen – Spiel- und Wettkampfregeln, die Beachtung von Schiedsrichter*innenents

cheidungen und die formale Gleichheit von Startchancen abgestellt. Zum Anderen bildet Fair 

Play einen materiellen Verhaltensmaßstab, der durch die Respektierung der*s Gegner*in, 

die Rücksichtnahme auf dessen Interessen und die Förderung der Chancengleichheit sowie 

generell die Beachtung der Regeln (einschließlich der Respektierung ihrer Anwendung) ge-

kennzeichnet ist. Als sportethisches Prinzip geht Fair Play damit über die bloße Einhaltung 

von Regeln und den Sportwettkampf im engeren Sinne hinaus und nimmt den freiwilligen 

Verzicht auf (unverdiente) Vorteile sowie die Inkaufnahme von Nachteilen in den Fokus, 

um der Spielidee Geltung zu verschaffen. Es geht also darum, die freiwillige Erfolgseinbu-

ße als ethischen Wert positiv herauszustellen. Fair Play ist damit auch eine allgemeine 

Geisteshaltung, die von der Verpflichtung zur Einhaltung ethischer Grundsätze ausgeht.12

Beide Aspekte von Fair Play sind dazu geeignet, einem vereins- oder verbandsschädigenden Verhal-

ten entgegen gehalten zu werden. Das Verhalten eines Mitglieds, das durch Ab- und Ausgrenzung, 

pauschale Stigmatisierung und generelle Vorverurteilungen geprägt ist, steht beispielsweise nicht 

in Einklang mit der materiellen Seite des Fair Play und im Widerspruch zu sportlichen Werten, wie sie 

durch Freundschaft und Fair Play verkörpert werden.13

Der sportliche Wert von Fair Play reicht allerdings für sich genommen nicht aus, um 

ein vereins- oder verbandsschädigendes sanktionieren zu dürfen. Die Sanktionierung 

von Verhalten eines Mitglieds, das den Werten des Vereins widerspricht, ist vielmehr 

nur auf Grundlage einer entsprechenden Befugnis- bzw. Sanktionsnorm erlaubt. Die-

se muss die Sanktion als Rechtsfolge eines entsprechenden Tatbestandes im Regelwerk 

des Vereins vorsehen. Dabei ist es zwar nicht erforderlich, dass die konkrete Rechtsfol-

ge in allen Einzelheiten in der Satzung selbst enthalten sind. Allerdings muss die Sank-

12 Zum Begriff von Fairness und Fair Play vgl. Vieweg/Staschik, Lex Sportiva und Fairness-Prinzip, S. 
625 ff. Die hier zugrundegelegte Definition entspricht im Übrigen auch dem Verständnis des Ethikko-
dex des Europarats für den Sport aus dem Jahr 1992 (https://rm.coe.int/16804cf400), der wiederum 
in der Karlsruher Erklärung zum Fair Play aus dem Jahr 1998 (http://www.irut.de/Forschung/Ver-
oeffentlichungen/Aufsaetze_KV/Karlsruher%20Declaration%20of%20Fair%20Play.pdf) aufgegriffen 
wird. Sportvereinen steht es dabei frei, die Inhalte bzw. Schwerpunkte ihres Fair Play Verständnisses 
beispielsweise in satzungsnachrangigen Ordnungen zu konkretisieren, um die Feststellung vereins-
schädigenden Verhaltens zu erleichtern.

13 Zu der Frage, wann ein Widerspruch zwischen dem Verhalten eines Mitglieds und den Werten des Ver-
eins vorliegt, siehe Antwort auf Frage 3.
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tion ihrer Art nach in der Satzung verankert sein, während sich die Konkretisierung 

der Sanktion, z.B. deren Art und Dauer nach, in einer nachrangigen Vereinsordnung 

wie etwa in einer Rechts- und Verfahrensordnung oder Schiedsordnung erfolgen darf. 

3. Woran kann ich erkennen, dass das Verhalten eines Mitglieds im     
     Widerspruch zu den Werten unseres Vereins steht? Es gibt doch       
     Meinungsfreiheit in Deutschland.

Ob und inwieweit ein bestimmtes Verhalten eines Mitglieds im Widerspruch zu den Werten 

des Vereins steht, ist im Regelfall durch Auslegung des Verhaltens mit Blick auf die Werte 

des Vereins zu beurteilen. Dabei kommt der Meinungsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG 

erhebliche Bedeutung zu. Sie gilt (mittelbar) im Verhältnis zwischen einem Mitglied und 

seinem Verein und muss bei der Auslegung von Äußerungen eines Mitglieds berücksichtigt 

werden. Die Berücksichtigung der Meinungsfreiheit bedeutet gleichwohl nicht, dass ein 

Verein alle Meinungen seiner Mitglieder akzeptieren muss.

Welche Werte ein Verein besitzt, ergibt sich im Regelfall aus seiner Satzung. In dieser bekennt sich 

ein Verein außenwirksam und verbindlich zu bestimmten Werten und bringt seinen ernstlichen Wil-

len zum Ausdruck, diesen Werten Geltung zu verschaffen. Mit der Begründung der Vereinsmitglied-

schaft erkennt das Mitglied die satzungsmäßigen Werte des Vereins an. Das Mitglied tritt in die orga-

nisierte Zweckgemeinschaft des jeweiligen Vereins ein und verpflichtet sich dazu, sein Verhalten den 

Vereinszwecken unterzuordnen. 

Ob ein Verhalten den Werten eines Vereins entgegensteht, kann häufig nicht a priori be-

antwortet werden. Es bedarf oft einer Auslegung des betreffenden Verhaltens, das sowohl 

in einem Tun (z.B. einer Äußerung oder Handlung) als auch in einem Unterlassen (z.B. der 

Nichterfüllung von Pflichten) bestehen kann. In sämtlichen Konstellationen kommt der 

Meinungsfreiheit der*s Äußernden gewichtige Bedeutung zu. 

Dass die Meinungsfreiheit zwischen dem Mitglied und dem Verein (mittelbar) gilt, entspricht Grund-

sätzen anerkannten Rechts. Danach gelten Grundrechte nicht nur gegenüber dem Staat, sondern 

etablieren eine Werteordnung, die auch das Verhältnis Privater untereinander bestimmt. Das Grund-

recht der Meinungsfreiheit ist in Art. 5. Abs. 1 Satz 1 Var. 1 GG verankert. Danach hat jede*r das 

Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Der Begriff der Mei-

nung in Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG ist dabei grundsätzlich weit zu verstehen, wobei Meinungen durch das 

Element der Stellungnahme, des Dafürhaltens, der Beurteilung geprägt sind. Jede*r soll frei sagen 
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können, was sie*er denkt, auch wenn er keine nachprüfbaren Gründe für sein Urteil angibt oder an-

geben kann. Geschützt sind insbesondere Werturteile, die darauf gerichtet sind, andere überzeugen 

zu wollen. Unerheblich ist, ob eine Äußerung wertvoll oder wertlos, richtig oder falsch, emotional 

oder rational begründet ist. Schließlich werden auch Äußerungen mit politischen und nicht politi-

schen Wertungen vom Schutzbereich der Meinungsfreiheit erfasst. Nicht geschützt sind hingegen 

bewusst unwahre Tatsachenbehauptungen.14 

Die Bedeutung der Meinungsfreiheit erstreckt sich dabei sowohl auf die Auslegung eines 

einschränkenden Gesetzes nach Art. 5 Abs. 2 GG, als auch auf die Auslegung einer be-

stimmten Äußerung selbst. Das Bundesverfassungsgericht geht von einer Wechselwir-

kung zwischen der von der Meinungsfreiheit getragenen Äußerung und kollidierenden 

Interessen aus. Danach sind Äußerungen im Lichte der Meinungsfreiheit prinzipiell so 

auszulegen, dass sie am wenigsten mit anderen Positionen kollidieren (Prinzip der mei-

nungsfreundlichen Auslegung). Dabei kommt es neben dem Anlass, des Ortes und der Zeit 

auch auf die Adressaten der Äußerungen sowie mögliche alternative Deutungen der Äuße-

rung an. Maßgeblich dabei ist letztlich der Sinn, den eine Äußerung nach dem Verständ-

nis eines unvoreingenommenen und verständigen Durchschnittspublikums hat. Nicht 

entscheidend ist hingegen die subjektive Absicht der sich äußernden Person oder das sub-

jektive Verständnis der*des von der Äußerung Betroffenen. Ist nach diesen Maßstäben von 

einem mehrdeutigen Inhalt auszugehen, ist die Äußerung stets wohlwollend auszulegen 

und nach einer Deutung zu suchen, die mit anderen Rechtsgütern nicht in Konflikt gerät. 

Nach alledem kann die Auslegung einer Äußerung eines Vereinsmitglieds auch unter Be-

rücksichtigung der Meinungsfreiheit zu einem unzweifelhaften Widerspruch zu den Wer-

ten des Vereins führen. Dies dürfte bei eindeutig den Werten des Vereins widersprechen-

den Äußerungen der Fall sein. Handelt es sich hingegen um eine mehrdeutige Äußerung, 

ist die Lage diffiziler und der Meinungsfreiheit des Vereinsmitglieds kommt besondere Be-

deutung zu. Diese Bedeutung besteht darin, dass diejenige Auslegung zugrunde zu legen 

ist, die unter Berücksichtigung aller Auslegungskriterien nicht mit den Werten des Vereins 

kollidiert. Widerspricht eine mehrdeutige Äußerung in jedem Auslegungsergebnis den 

Werten des Vereins, liegt auch bei dieser mehrdeutigen Äußerung ein Widerspruch mit den 

Werten des Vereins vor. Die (mittelbare) Geltung der Meinungsfreiheit ändert daran nichts.

14 Äußerungen fallen selbst dann in den Schutzbereich der Meinungsfreiheit, wenn sie diskriminierend 
und/oder rassistisch sind. Allerdings wird der Schutzbereich der Meinungsfreiheit nicht grenzenlos 
gewährt, so dass diese Äußerungen wiederum durch die Schranken der allgemeinen (Straf-)Gesetze 
verboten sind.
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4. Reicht es, wenn wir als Verein in unserer Satzung Werte                         
     niedergeschrieben haben oder müssen diese auch in den einzelnen  
     Ordnungen enthalten sein?

Für die Geltung von Werten einschließlich deren Verteidigung gegen vereinsschädigendes 

Verhalten ist es ausreichend, die Werte in der Satzung niederzuschreiben. Gleichwohl er-

scheint es sinnvoll, diese Werte in einzelnen Ordnungen des Vereins nachzuzeichnen und 

damit zugleich ein vereinsschädigendes Verhalten auch für Konfliktfälle zu konkretisieren. 

So stellt die Vereinssatzung die rechtliche Grundordnung und notwendige Bedingung für 

die Existenz eines Vereins dar. Als „Vereinsverfassung“ überragt sie in ihrer Bedeutung alle 

anderen, nachrangigen Regelwerke eines Vereins und geht allen anderen Regelwerken vor. 

Damit sollte die Satzung die Werte des Vereins abbilden. Dies entspricht in formaler Hin-

sicht dem Stellenwert und der Bedeutung der ethischen Werte des Sports, die diese auf ma-

teriell-rechtlicher Ebene innehaben. Darüber hinaus entfaltet die Verankerung der Werte 

des Vereins in der Satzung, mit denen sich dieser identifiziert und die für ihn handlungs-

leitend sind, eine Signalwirkung nach außen und unterstreicht die Ernsthaftigkeit des 

Bekenntnisses des Vereins zu seinen Werten. Auf diese Weise werden die Werte des Vereins 

deutlich sichtbar gemacht. 

Für die Geltung und Verteidigung der Werte reicht es zwar aus, wenn diese in der Satzung 

normiert sind. Allerdings erscheint es sinnvoll, die Werte auch in einzelnen Ordnungen 

des Vereins aufzunehmen und damit gegen vereinsschädigendes Verhalten zu konkretisie-

ren. Bei den Ordnungen handelt es sich um abstrakt-generelle Bestimmungen, die den Be-

trieb und die Binnenorganisation eines Vereins regeln. Diese betreffen unterschiedliche 

Bereiche des Vereinslebens. Eine Geschäftsordnung regelt beispielsweise die Aufgaben, 

Zuständigkeiten und Arbeitsweise von Vereinsorganen oder Vereinsabteilungen, sie ent-

hält Bestimmungen zur Einberufung und Durchführung von Mitgliederversammlungen so-

wie weitere Regelungen, die für ein geordnetes Vereinsleben erforderlich sind. Verfügt ein 

Sportverein über Sporthallen oder andere Sportanlagen, so kann er in einer Benutzungs-

ordnung allgemeine Regeln für deren Benutzung erlassen. Ferner halten Vereine oftmals 

eine Rechts- und Verfahrensordnung vor, die im Fall von Streitigkeiten zwischen einzel-

nen Mitgliedern des Vereins oder zwischen dem Verein und seinen Mitgliedern greifen und 

das Verfahren zur Streitbeilegung regeln. Weitere Ordnungen, die in ihrem Rang nach der 
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Satzung des Vereins stehen, können darüber hinaus Beitragsordnungen, Finanzordnun-

gen, Schiedsordnungen oder andere Regelwerke wie beispielsweise neu zu schaffende Auf-

arbeitungsordnungen sein. Schließlich existieren gerade in Sportvereinen sog. Sport- und 

Spielregeln, die den Sportbetrieb und die Sportausübung im Verein zum Gegenstand haben. 

Mit den einzelnen Ordnungen hat der Verein die Möglichkeit, seine satzungsmäßigen Wer-

te nachzuzeichnen und zu konkretisieren. Eine gesonderte Nennung der Werte in den 

einzelnen Ordnungen ist zwar nicht erforderlich. Sie erscheint aber ratsam, um im Kon-

fliktfall jedenfalls definieren zu können, wie ein satzungsmäßiger Wert zu verstehen ist. 

Dies hilft zur Konkretisierung und Abgrenzung eines vereinsschädigenden Verhaltens. 

a) Hilft ein Vereinsleitbild auch beim Umgang      
     mit vereinsschädigendem Verhalten?

Ein Leitbild kann beim Umgang mit vereinsschädigendem Verhalten helfen. Es ist aber 

nicht erforderlich, um ein vereinsschädigendes Verhalten feststellen zu können. So be-

schreibt ein Leitbild das Selbstverständnis und die Grundsätze einer Organisation, die ih-

rerseits für die Auslegung von Werten des Vereins bedeutsam sind. Auf diese Weise stellen 

Sportvereine in Leitbildern insbesondere ihren Zweck, ihre strategischen Ziele und Werte 

dar. Ein Leitbild wird schriftlich fixiert, enthält oftmals Graphiken und Bilder und dient als 

Orientierung für die täglichen Handlungsprozesse innerhalb des Vereins sowie den Um-

gang mit Mitgliedern, Mitarbeitenden, Kursteilnehmer*innen, Sponsoren, Medien, die Öf-

fentlichkeit und das sonstige Vereinsumfeld. 

Damit tragen Leitbilder nicht nur dazu bei, das Bewusstsein für ein wertebasiertes Han-

deln der für den oder im Sportverein handelnden Personen zu erhöhen und eine zusätzliche 

Motivation zu vermitteln, nach den Werten des Vereins zu agieren. Sie helfen auch bei der 

Auslegung (mehr oder weniger) abstrakter Werte, die ein Verein in seiner Satzung normiert 

hat, und lassen vereinsschädigendes Verhalten leichter feststellen. 

Rechtlich erforderlich sind Leitbilder für die Feststellung vereinsschädigenden Verhaltens 

gleichwohl nicht. Entscheidend ist vielmehr, dass die Werte des Vereins in dessen Satzung 

verankert sind und der Verein einen sanktionsbewehrten Verbotstatbestand für vereins-

schädigendes Verhalten vorhält. Denn für die Beurteilung, ob ein vereinsschädigendes 

Verhalten vorliegt oder nicht, ist allein die Verwirklichung des Verbotstatbestands maß-

geblich. Der Umgang mit – festgestelltem – vereinsschädigenden Verhalten ist dann wie-
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derum in den Sanktionsbestimmungen zu konkretisieren. Dann kann der Verein durch sein 

zuständiges Organ eine Sanktion gegen die Person aussprechen, die sich vereinsschädi-

gend verhält. Denkbar sind dabei alle Sanktionen von der Verwarnung bis zum Vereinsaus-

schluss. Entscheidend ist nur, dass sich die Sanktion im Rahmen der Verhältnismäßigkeit 

bewegt und das Untermaßverbot beachtet wurde.15 

b) Muss ich als Verein/Verband die eigenen Werte definieren oder reicht  
     es nicht aus, wenn der Landessportbund oder die Sportfachverbände  
     in ihren Satzungen Werte definiert haben?                                 

Eine Pflicht für einen Verein/Verband, die eigenen Werte zu definieren, besteht nicht. Die 

Freiheit zur Regelgebung des Vereins findet zwar ihre Schranke in den §§ 21 ff. BGB.16 Da-

nach gibt es gewisse Vorgaben für die Binnenorganisation und Ausrichtung des Vereins. 

Zu diesen Vorgaben bestimmt § 25 BGB das Erfordernis einer Satzung als notwendige Be-

dingung für die Existenz eines Vereins. Mit Blick auf die elementare Bedeutung für einen 

Verein hat die Vereinssatzung zudem bestimmte inhaltliche Mindestanforderungen zu 

erfüllen. Hierzu gehören der Zweck, der Name und der Sitz des Vereins (§ 57 Abs. 1 BGB). 

Darüber hinaus soll die Satzung nach § 58 BGB Bestimmungen über den Eintritt und Austritt 

der Mitglieder, etwaige zu entrichtende Mitgliedsbeiträge und deren Höhe, die Bildung des 

Vorstandes des Vereins sowie die Voraussetzungen, unter denen die Mitgliederversamm-

lung zu berufen ist, die Form der Berufung und die Beurkundung der Beschlüsse enthalten. 

Die Definition von Werten gehört dagegen nicht zu den obligatorischen Inhalten einer Ver-

einssatzung. Allerdings ist es für die Sichtbarmachung der Werte dienlich, wenn der Verein 

seine (eigenen) Werte definiert. 

Die in der Satzung eines Landessportbundes oder eines Sportfachverbandes verankerten 

Werte sind für den Verein, der Mitglied des Landessportbundes oder des Sportfachverbandes 

ist, verbindlich. Denn als Mitglied des Landessportbundes oder des Sportfachverbandes be-

kennt sich der Verein auch zu den Werten des Landessportbundes oder des Sportfachverban-

des. Es erscheint jedoch sinnvoll, wenn der Verein diese Werte auch ausdrücklich in seiner 

Satzung abbildet, diese damit ausdrücklich teilt und sein Bekenntnis damit sichtbar macht. 

15 Vgl. hierzu die Antworten auf Frage 8.

16 Verbände sind rechtstechnisch auch Vereine, vgl. am Ende der Einleitung (S. 10).
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5. Muss ein Mitglied die Satzung mit den Werten unseres Sportvereins  
    unterschreiben, damit diese Werte auch für das Mitglied gelten?

Ein Mitglied muss die Satzung mit den Werten eines Sportvereins anerkennen, damit diese 

Werte auch für das Mitglied gelten. Die Anerkennung der Satzung geschieht durch Beitritt 

zum Verein im Regelfall durch Unterschrift. Eine weitergehende Anerkennung der Werte 

durch eine separate Unterschrift ist darüber hinaus nicht erforderlich. 

So bedarf die Mitgliedschaft im Verein lediglich eines Vertrages zwischen dem Verein und 

der Person, die Mitglied werden möchte. Üblicherweise beantragt das künftige Mitglied die 

Mitgliedschaft durch Ausfüllen eines Formulars mit Unterschrift. Der Verein kann dieses 

Angebot entweder ausdrücklich oder konkludent, beispielsweise durch Einziehung des er-

sten Mitgliedsbeitrags, annehmen. Wurden Antrag und Annahme erklärt, ist der Vertrag 

zwischen dem Mitglied und dem Verein wirksam zustande gekommen. 

Mit dem wirksamen Vertragsschluss unterwirft sich das Mitglied zugleich allen vorhan-

denen Regelwerken des Vereins. Das bedeutet, dass das Mitglied die Satzung sowie die 

geltenden Ordnungen und ggf. weitere Regelungen als für sich verbindlich anerkennt. Es 

verpflichtet sich zur Einhaltung der Regeln und kann bei Zuwiderhandlungen sanktioniert 

werden. Sind die Werte des Vereins in dessen Satzung oder einer Ordnung festgeschrieben, 

sind diese von der freiwilligen Unterwerfung und Anerkennung des Mitglieds erfasst und 

gelten somit auch für das Mitglied. Einer gesonderten Ankerkennung der Werte des Ver-

eins, beispielsweise durch eine separate Unterschrift, bedarf es somit grundsätzlich nicht. 

Vielmehr genügt der wirksame Vertragsschluss über die Mitgliedschaft im Verein. 

Haben Vereinsmitglieder eine Pflicht, sich entsprechend den               
Vereinswerten oder entsprechend den Werten eines    
Sportfachverbandes oder Landessportbundes zu verhalten?

Vereinsmitglieder haben die Pflicht, sich entsprechend den Vereinswerten oder entspre-

chend den Werten eines Sportfachverbandes oder Landessportbundes zu verhalten. Denn 

die Mitgliedschaft in einem Verein begründet für das Vereinsmitglied die Pflicht, die Sat-

zung des Vereins oder des Landessportbundes bzw. des Sportfachverbandes mit den Werten 

zu akzeptieren. Hierbei handelt es sich um eine Treue- und Loyalitätspflicht des Mitglieds. 

Durch die Anerkennung der Zwecke des Vereins verpflichtet es sich, sein Verhalten den Ver-

bandsinteressen unterzuordnen. Das Mitglied hat somit insbesondere den Vereinszweck 

1. Teil: Werte des Sports in Satzungen und Ordnungen
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aktiv zu fördern und alles zu unterlassen, was dem Vereinszweck schadet. Diese Förder-

pflichten verlangen von jedem Mitglied, sich gegenüber dem Verein loyal zu verhalten und 

sein Verhalten so zu gestalten, das dem Verein kein Schaden zugefügt wird. Dies bedeutet 

beispielsweise, dass das Mitglied seine Vereinsmannschaft bei Wettkämpfen nicht grundlos 

im Stich lassen darf. Eine Teilnahmepflicht an Wettkämpfen wird hingegen durch die Treue-

pflicht nicht begründet. Das Mitglied ist gleichwohl generell dazu angehalten, dass sein 

Verhalten nicht den Werten des Vereins bzw. des Landessportbundes, der Sportjugend oder 

des Sportfachverbandes widerspricht. 

Vereinsschädigendes Verhalten
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6. Vereinsschädigendes Verhalten kann zum Vereinssauschluss führen.   
     Was kann das alles sein?

Was ein vereinsschädigendes, ausschlussbegründendes Verhalten alles sein kann, ergibt 

sich mit Blick auf den Charakter einer Vereinsmitgliedschaft sowie den Pflichten von 

Vereinsmitgliedern. Die Mitgliedschaft in einem Verein stellt ein Dauerschuldverhältnis 

zwischen einem Verein und seinen Mitgliedern dar. Dieses begründet fortlaufende Rechte 

und Pflichten und erschöpft sich nicht in einmaligen Erfüllungshandlungen. Zu den fort-

laufenden Pflichten von Vereinsmitgliedern gehören typischerweise verschiedene Vermö-

genspflichten wie die Zahlung von Beiträgen und Umlagen sowie die Begleichung von 

Vereinsschulden. Hinzu tritt die Treuepflicht. Sie resultiert aus der Begründung der Ver-

einsmitgliedschaft, mit der ein Mitglied die Zwecke des Vereins anerkennt. Damit tritt das 

Mitglied in die organisierte Zweckgemeinschaft des jeweiligen Vereins ein und verpflichtet 

sich dazu, sein Verhalten den Vereinszwecken unterzuordnen. 

Die Treuepflicht durch Unterordnung unter die Vereinsinteressen verlangt von jedem Mit-

glied, dass es die Zwecke des Vereins zum einen durch aktives Tun unterstützt wie bei-

spielsweise durch die Teilnahme an Veranstaltungen des Vereins, ggf. auch die Ausübung 

von Mitverwaltungsrechten. Zum anderen besteht die Treuepflicht aus passiven Förder-

pflichten. Danach muss sich jedes Mitglied gegenüber seinem Verein loyal verhalten. Es hat 

alles zu unterlassen, was dem Verein schadet. Umgekehrt gesprochen verhält sich ein Mit-

glied illoyal, indem es den Vereinszwecken zuwiderhandelt. Für derartige Zuwiderhand-

lungen gibt es in der Rechtsprechung zahlreiche Beispiele: 

Als vereinsschädigend wurde es beispielsweise gehalten, dass ein Gewerkschaftsmitglied 

die Mitgliedschaft bei einer gewerkschaftsfeindlichen Partei erwirbt17 oder das Mitglied für 

eine neu gegründete konkurrierende Organisation eintritt18. In beiden Konstellationen wi-

dersprach das Verhalten des Gewerkschaftsmitglieds den Zwecksetzungen seiner Gewerk-

schaft. Ebenfalls vereinsschädigend ist es, wenn unbefugt ein vereinsinterner Streit oder 

überhaupt Vorkommnisse, die in der Sphäre des Vereins bleiben sollten, nach außen getra-

gen werden. 

17 BGH NJW 1973, S. 35.

18 BGH WM 1977, S. 1166 f.
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Die vorgenannten Beispiele lassen sich zwanglos auf die Vereins- und Verbandsebene im 

organisierten Sport übertragen. Vereinsschädigend ist es danach, wenn ein Mitglied eines 

Sportvereins den Vereinszwecken zuwiderhandelt. Die Zwecke eines Sportvereins beste-

hen in der Förderung des Sports bzw. einer Sportart. Mit der Förderung des Sports werden 

jedoch typischerweise auch weitere gesellschaftspolitische, wertebasierte Zwecke von 

dem Verein verfolgt.19 Hierzu gehören insbesondere die Ablehnung von Rassismus, Diskri-

minierung und Gewalt. Diesen Zwecken widersprechen rassistische, diskriminierende oder 

gewaltverherrlichende Äußerungen oder Handlungen eines Vereinsmitglieds diametral. Sie 

sind vereinsschädigend. 

Schließlich ist die Annahme eines vereinsschädigenden Verhaltens nicht auf Handlungen 

oder Unterlassen innerhalb der Sphäre des Vereins begrenzt. Im Gegenteil: Der Widerspruch 

zu den Interessen eines Vereins kann erst recht dann gegeben sein, wenn sich das Mitglied 

außerhalb der Sphäre des Vereins im Widerspruch zu den Vereinsinteressen verhält und da-

mit dem Ansehen des Vereins in der Öffentlichkeit schadet.20 Worin das Verhalten dabei im 

Einzelnen besteht, hängt von den jeweiligen Zwecksetzungen des Vereins ab.

a) Und gilt das auch für Verbände?

Die voranstehenden Aussagen gelten auch für Verbände. Rechtstechnisch gesehen sind 

auch Verbände Vereine.21 Ein verbandsschädigendes Verhalten liegt demnach vor, wenn 

das Mitglied des Verbandes dessen Zwecken zuwiderhandelt. Zu den Mitgliedern von Ver-

bänden gehören im Regelfall juristische Personen wie Sportvereine oder -verbände. Deren 

Verhalten ist maßgeblich für die Annahme einer Verbandsschädigung.22  

Als verbandsschädigend dürfte danach beispielsweise gelten, wenn sich ein Mitgliedsver-

ein in der Öffentlichkeit gegen die gesellschaftspolitischen Zwecke des Verbandes positio-

niert. Zwar besteht keine generelle Verpflichtung von Vereinen, die Zwecke eines Verban-

des (vollumfänglich) in die eigenen Satzungen zu übernehmen. Allerdings darf von jedem 

Mitgliedsverein eine grundständige Loyalität gegenüber seinem Verband erwartet werden. 

19 Vgl. die Ausführungen in der Einleitung zur Präambel des DOSB sowie Jugendordnung der dsj.

20 Vgl. Antwort zu Frage 12 c).

21 Vgl. hierzu die Ausführungen am Ende der Einleitung (S. 10).

22 Sind die Mitglieder des Verbandes ausnahmsweise teilweise oder ausschließlich natürliche Personen 
(z.B. DOSB, IOC), ist deren (natürliches) Verhalten maßgeblich.
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Dies gebietet es, zumindest nicht gegen die Interessen des Verbandes zu handeln – auch 

wenn man die Interessen nicht (vollumfänglich) teilen sollte. Handelt man den Interessen 

zuwider, liegt ein verbandsschädigendes Verhalten vor. 

Vergleichbares gilt schließlich für die Vertreter*innen eines Mitgliedvereins, durch die 

dieser erst handlungsfähig wird. Verstößt deren Verhalten gegen die Interessen des Verban-

des, so müsste sich der Verein das verbandsschädigende Verhalten seiner Vertreter*innen 

als eigenes zurechnen lassen.

b) Gibt es einen konkreten Formulierungsvorschlag für das vereins-    
     oder verbandsschädigende Verhalten, den ich in unsere                          
    Grundsatzdokumente aufnehmen kann?

Ja! Es gibt einen konkreten Formulierungsvorschlag für vereins- und verbandsschädi-

genden Verhalten. Zwar existiert keine gesetzliche Definition für vereins- oder verbands-

schädigendes Verhalten, beispielsweise im Vereinsrecht. Allerdings lässt sich der Tatbe-

stand eines vereins- oder verbandsschädigenden Verhaltens auf Grundlage des natürlichen 

Sprachgebrauchs sowie unter Berücksichtigung von Sinn und Zweck des Tatbestandes 

konkretisieren. Ein vereins- oder verbandsschädigendes Verhalten dürfte danach generell 

bei jedem Verhalten vorliegen, das einen Verein oder Verband schädigt. 

Anknüpfungspunkt des Tatbestands ist damit stets ein bestimmtes Verhalten. Unter ei-

nem Verhalten versteht man jegliches Tun (z.B. Äußerungen, Handlungen) oder Unterlas-

sen (z.B. Nichterfüllung von Pflichten). Von wem ein tatbestandliches Verhalten potenziell 

herrühren kann, lässt der Tatbestand eines vereins- oder verbandsschädigenden Verhaltens 

bewusst offen. Denn der Sinn und Zweck des Tatbestandes besteht in der Begründung einer 

generalklauselartigen Sanktionsbefugnis gegenüber allen Personen, die sich potenziell 

vereins- oder verbandsschädigend verhalten können und der Disziplinargewalt des je-

weiligen Vereins oder Verbandes unterliegen. Dazu gehören nicht nur die Mitglieder eines 

Vereins oder eines Verbandes. Auch sonstige Personen ohne mitgliedschaftliche Bindung 

wie beispielsweise vertraglich Beschäftigte können sich vereins- bzw. verbandsschädigend 

verhalten. Auch deren Einbeziehung ermöglicht eine in personeller Hinsicht offene Formu-

lierung des Tatbestandes. 

2. Teil: Tatbestand des vereinsschädigenden Verhaltens
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Die Fähigkeit zu einem bestimmten Verhalten, das vereins- und verbandsschädigend sein 

kann, besitzen in jedem Fall alle natürlichen Personen. Ob sich darüber hinaus auch juri-

stische Personen (z.B. Vereine) „verhalten“ können – oder ein Verhalten nur von Personen 

mit natürlicher Subjektsqualität herrühren kann –, erscheint mit Blick auf den allgemeinen 

Sprachgebrauch zwar fraglich. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass juristische Personen 

nicht nur rechtsfähig sind, in dem sie selbst Träger eigener Rechte und Pflichten sein kön-

nen. Sie sind vielmehr auch handlungsfähig, insbesondere geschäfts- und deliktsfähig. 

Dies bedeutet, dass sie durch eigenes Handeln Rechte und Pflichten erwerben und zivil-

rechtliche Delikte begehen können. Dieser Handlungsfähigkeit von juristischen Personen 

entspricht es wiederum, ihnen auch Verhaltensfähigkeit zuzusprechen. Damit können 

sich auch juristische Personen – beispielsweise Vereine gegenüber ihrem Verband – ver-

bandsschädigend verhalten. Die jeweilige Person muss letztlich nur der Disziplinargewalt 

des jeweiligen Vereins bzw. Verbandes unterliegen. Zu diesem Personenkreis gehören die 

unmittelbaren Mitglieder des jeweiligen Vereins bzw. Verbandes, aber auch weitere re-

gelgebundene Personen ohne (direkte) mitgliedschaftliche Bindung wie z.B. vertraglich 

Beschäftigte bei einem Verein oder Verband oder Vereinsmitglieder im Verhältnis zu einem 

Verband. 

Bei der tatbestandlichen Konkretisierung eines vereins- oder verbandsschädigenden Verhaltens 

müssen die voranstehenden inhaltlichen sowie personellen Überlegungen und Differenzierungen 

zwar nicht explizit berücksichtigt werden. Allerdings sind die Überlegungen und Differenzierungen 

von entscheidender Bedeutung, ob und inwieweit ein bestimmtes Verhalten eine vereins- oder ver-

bandsschädigende Wirkung entfalten kann.

Entscheidend für die tatbestandliche Konkretisierung ist letztlich die vereins- oder ver-

bandsschädigende Wirkung eines Verhaltens. Damit verbunden sind zwei Fragen: Zum 

Ersten ist fraglich, worin ein Verein oder Verband überhaupt geschädigt werden kann - mit 

anderen Worten: Welche Positionen, Güter bzw. Werte des Vereins oder Verbands sind taug-

licher Bezugspunkt von Schädigungen? Um zum Zweiten stellt sich die Frage, wann von ei-

ner Schädigung dieser Positionen bzw. Güter eines Vereins oder Verbandes auszugehen ist.  

Worin ein Verein bzw. ein Verband geschädigt werden kann, lässt sich mit Blick auf deren 

Wesen beantworten. Vereine und Verbände sind juristische Personen. Zu deren Wesens-

merkmalen gehört die Fähigkeit zu selbständiger gemeinsamer Interessenverfolgung. 

Der Verein oder der Verband hat damit eigene (kollektive) Interessen. Diese gehen über 

die bloße Addition von Individualbelangen seiner Mitglieder hinaus und bestehen in ihrer 

Vereinsschädigendes Verhalten
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spezifischen Gesamtheit. Diese gemeinsamen Interessen zeichnen den jeweiligen Verein 

oder Verband aus. Sie stellen mit anderen Worten die eigenen Positionen, Güter bzw. Werte 

des Vereins oder Verbandes. Zu deren Verteidigung dient der Tatbestand eines vereins- oder 

verbandsschädigenden Verhaltens. 

In diese Richtung zielt letztlich auch eine Mustersatzung, die das Bundesministerium der Justiz23 

im Jahre 2017 Vereinsgründern, Vereinsmitgliedern und Vereinen zur Verfügung gestellt hat und 

empfiehlt. Darin findet sich zwar nicht die Formulierung eines vereins- oder verbandsschädigenden 

Verhaltens. Allerdings wird der Inhalt dieses Tatbestands insofern aufgegriffen, als dass der Aus-

schluss eines Mitglieds nach § 4 Abs. 3 S. 1 a) zulässig sein soll, wenn es (das Mitglied) schuldhaft das 

Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender Weise schädigt. Diese Formulierung belegt, 

dass Interessen des Vereins die relevanten Bezugspunkte für potenzielle Schädigungen sind. Ob und 

inwieweit es darüber hinaus geboten erscheint, in der Formulierung auf notwendiges Verschulden 

hinzuweisen, das Ansehen neben den Interessen des Vereins explizit zu erwähnen oder das Erfor-

dernis einer Schädigung in schwerwiegender Weise zu betonen, wird im Nachfolgenden behandelt.

Welche selbständigen, gemeinsamen Interessen ein Verein bzw. Verband verfolgt, wird 

vornehmlich an seinen (satzungsmäßigen) Zielen, Zwecken und Grundsätzen deutlich. 

Sie markieren die angestrebten Zustände und inneren Bedingungen, unter denen der Ver-

ein bzw. Verband bestimmte Interessen verfolgt. In diesen Zuständen und Bedingungen 

konkretisieren sich die gemeinsamen Interessen eines Vereins bzw. Verbands als Bezugs-

punkte potenzieller Schädigungen. Darauf muss eine konkretisierende Formulierung ver-

eins- oder verbandsschädigenden Verhaltens bezogen werden und zugleich deutlich ma-

chen, dass sich die gemeinsamen Interessen in den Interessen der Mitglieder spiegeln. Dies 

bedeutet, dass ein wertewidriger Angriff auf ein Mitglied des Vereins bzw. Verbands nicht 

nur das Mitglied selbst, sondern auch den Verein bzw. Verband betrifft. 

Nach hier vertretener Ansicht gehören auch das Ansehen, sein Bestand und die Funktionstüchtig-

keit eines Vereins oder Verbandes zu seinen Interessen – auch wenn diese Aspekte nicht zu seinen 

inneren Zielen und Grundsätzen gehören. Die empfohlene Formulierung schließt diese Aspekte mit 

ein, ohne sie in einer Definition ausdrücklich erwähnen zu müssen. 

Schließlich stellt sich die Frage, wie eine Schädigung des Vereins oder des Verbandes kon-

kretisiert werden kann. Als Schädigung versteht man im Allgemeinen die Herbeiführung 

23 https://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/Formular/Mustersatzung_eines_Vereins.pdf?__
blob=publicationFile&v=4.
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eines Nachteils oder einer Beeinträchtigung. Diese Wirkung entfaltet ein Verhalten gegen-

über einem Verein oder Verband dann, wenn es den Interessen des Vereins oder Verbandes 

zuwiderläuft, der Verein oder Verband seine Ziele oder Zwecke nicht oder schlechter errei-

chen kann. Eine besondere Schwere der Beeinträchtigung („in schwerwiegender Weise“, 

„erheblich“) verlangt der (objektive) Tatbestand eines vereins- oder verbandsschädigenden 

Verhaltens nicht. Schließlich ist auch keine gesteigerte Form des Verschuldens („absicht-

lich“, „vorsätzlich“, „grob fahrlässig“) zu verlangen. Für das Vorliegen der objektiven Vor-

aussetzungen eines vereins- oder verbandsschädigenden Verhaltens sind diese Umstände 

irrelevant und sollten deshalb nicht in eine konkretisierende Formulierung des Tatbestan-

des aufgenommen werden. Dahinter stehen verschiedene Erwägungen. Von wesentlicher 

Bedeutung ist, dass man auf einengende Formulierungen verzichten sollte, um bereits 

niederschwellige Schädigungen zur Gefahrenabwehr erfassen zu können. Hebt man die 

Schwelle zum Einschreiten an, so ist dies nicht mehr möglich und der Tatbestand greift erst 

bei schwerwiegenden Beeinträchtigungen. Die präventive Steuerungskraft des Tatbestan-

des würde dadurch sehr begrenzt.

Der Grund dafür, warum im Kontext von vereins- oder verbandsschädigendem Verhalten häufig 

(auch in Praxisratgebern, Mustersatzungen etc.) auf notwendiges Verschulden und eine gewisse 

Schädigungsschwelle hingewiesen wird, besteht im Regelfall darin, dass die Erfüllung dieses Tatbe-

standes oft ausschließlich mit der schwersten Sanktion des Ausschlusses eines Mitglieds verbun-

den wird. Zulässig ist ein Ausschluss aber nur, wenn das Mitglied schuldhaft handelte und sich der 

Ausschluss auch im Übrigen als verhältnismäßig erweist. Dies verlangt, dass die Schädigung eine 

gewisse Schwelle überschreiten muss. Möchte man allerdings auch niederschwellige Schädigungen 

erfassen und öffnet man die Rechtsfolge auch für mildere Sanktionen, erscheint es geboten, bei der 

Konkretisierung des Tatbestands sowohl auf notwendiges Verschulden als auch eine gewisse Schä-

digungsschwelle zunächst zu verzichten und diese Aspekte in der Rechtsfolge zu berücksichtigen. 

Darauf wird im Nachfolgenden eingegangen. 

Nach alledem wird folgende konkretisierende Formulierung für vereins- oder verbands-

schädigendes Verhalten empfohlen: 

 „Vereins- oder verbandsschädigendes Verhalten ist verboten. Vereins- oder ver-  

 bandsschädigendes Verhalten liegt vor, wenn ein Tun oder Unterlassen den In- 

 teressen eines Vereins oder Verbandes widerspricht. Dies ist insbesondere dann  

 der Fall, wenn das Verhalten dazu führt, dass der Verein oder der Verband seine  

 Ziele, Zwecke oder Grundsätze nicht oder schlechter erfüllen kann oder das An- 
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 sehen, der Bestand und die Funktionstüchtigkeit des Vereins oder Verbandes   

 gefährdet werden.“ 

Die vorstehende Formulierung erstreckt sich allein auf den materiellen Tatbestand eines vereins- 

oder verbandsschädigenden Verhaltens. Darüber hinaus werden formelle Regelungen empfohlen, 

welches Organ innerhalb des Vereins oder Verbandes für die Feststellung eines vereins- oder ver-

bandsschädigenden Verhaltens zuständig ist. Zu denken wäre etwa an den Vorstand, das Präsidium 

oder die Mitgliederversammlung. Darüber hinaus ist das Verfahren zu regeln, in dem die Feststel-

lung eines vereins- oder verbandsschädigenden Verhaltens getroffen wird. Besteht das feststellende 

Organ aus mehreren Personen, muss etwa die Mehrheit bestimmt werden, mit der die Feststellung 

getroffen wird. In jedem Fall sind schließlich auch die justiziellen Rechte der betreffenden Person 

zu berücksichtigen. Hierzu gehören insbesondere das Recht auf Anhörung und Rechtsbehelfsmög-

lichkeiten. Die Festlegung und Formulierung dieser Aspekte erfolgt schließlich nicht zum Selbst-

zweck. Sie sind zur Legitimation der inhaltlichen Entscheidung und Gewährleistung von Rechtssi-

cherheit rechtlich zwingend.

c) Wie oft darf sich ein Mitglied vereinsschädigend verhalten, bevor wir  
     als Vereinsvorstand handeln müssen?

Nach hiesiger Auffassung sollte weder das abstrakte Verbot vereinsschädigenden Verhal-

tens noch dessen konkrete Anwendung im Einzelfall eine bestimmte Anzahl von Verstö-

ßen eines Mitglieds erlauben, bevor der Vereinsvorstand handeln muss. Dies ergibt sich aus 

Folgendem:24 

Das abstrakte Verbot vereinsschädigenden Verhalten besteht aus dem Tatbestand des 

vereinsschädigenden Verhaltens und einer Rechtsfolge bei Erfüllung des Tatbestands. Der 

Tatbestand ist grundsätzlich unabhängig von einer bestimmten Häufigkeit von Fehlver-

halten. Jedes Fehlverhalten stellt für sich genommen einen Verstoß gegen das Verbot ver-

einsschädigenden Verhaltens dar. Damit ist der Tatbestand eines vereinsschädigenden Ver-

haltens erfüllt. Die Erfüllung des Tatbestandes führt zur angeordneten Rechtsfolge. Welche 

Rechtsfolge durch die Erfüllung des Tatbestands angeordnet wird, liegt in der Regelungs-

befugnis des Vereins. Nach hiesiger Empfehlung sollte die Erfüllung des Tatbestands dem 

Verein ein zweifaches Ermessen dahin gehend eröffnen, ob und wie er auf – auch einmali-

24 Die nachfolgenden Ausführungen gelten nicht nur für das Fehlverhalten von Mitgliedern und eine 
etwaige Handlungspflicht eines Vereinsvorstands, sondern für alle regelgebundenen Personen eines 
Vereins und jedes denkbare Disziplinarorgan.
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ges – vereinsschädigendes Verhalten reagieren kann. Dies vermittelt dem Verein das Recht, 

handeln zu dürfen bzw. zu können. Eine Pflicht, handeln zu müssen, wird damit (zunächst) 

nicht begründet. Diese Konzeption eröffnet dem Verein einen größtmöglichen Handlungs-

spielraum bei vereinsschädigendem Verhalten. Der Verein bindet sich damit weder im Tat-

bestand noch in der Rechtsfolge auf eine bestimmte Häufigkeit „erlaubter“ Verstöße vor der 

Begründung einer etwaigen Handlungspflicht. Deren Normierung, ggf. als Ausnahme zum 

eingeräumten Ermessen, könnte schließlich auch dahingehend missverstanden werden, 

man könne sich zunächst einmal ungesühnt vereinsschädigend verhalten. Dieser Eindruck 

ist zu vermeiden. 

Auch bei Anwendung des Verbots vereinsschädigenden Verhaltens sollte eine etwaige 

Handlungspflicht des Disziplinarorgans nicht von der Anzahl erlaubter Verstöße abhän-

gig gemacht werden. Eine etwaige Handlungspflicht erstreckt sich auf die Entscheidung, 

ob gehandelt wird. Diese Entscheidung steht nach der empfohlenen Normkonzeption im 

Ermessen des Vereins. Danach kann bzw. darf der Verein handeln. Er muss es aber nicht. 

Gleichwohl kann das Ermessen in bestimmten Situationen „auf Null“ reduziert sein. In die-

sen Fällen muss der Verein handeln. Eine solche Situation ist gegeben, wenn der Schaden 

für den Verein ein solches Ausmaß hat, dass ein Einschreiten zum Schutz der Vereinsinter-

essen zwingend geboten ist und ein Nichteinschreiten pflichtwidrig wäre. Welches Ausmaß 

ein Schaden hat, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Maßgeblich dürfte sein, welche 

(wesentlichen oder nachrangigen) Interessen des Vereins betroffen sind und wie schwer 

diese verletzt wurden. Bei der Schwere von Verletzungen kann zwar die Häufigkeit von Ver-

stößen eine Rolle spielen. Sie muss es aber nicht. So kann auch eine einzige Handlung dazu 

geeignet sein, die Interessen des Vereins schwer zu schädigen. Die Begründung einer Hand-

lungspflicht beruht damit jedenfalls nicht auf einer bestimmten Anzahl von Verstößen.  

7. Wer darf feststellen, ob das Verhalten von Mitgliedern    
     vereins- oder verbandsschädigend ist?

Das Recht zur Feststellung, ob das Verhalten von Mitgliedern vereins- oder verbandsschä-

digend ist, steht dem zuständigen Organ des Vereins oder Verbandes zu. Maßgeblich da-

bei ist die binnenstrukturelle Aufgabenverteilung zwischen den Organen eines Vereins 

oder Verbandes. Welche Organe ein Verein bzw. Verband im Allgemeinen besitzt und wie 

die Aufgaben zwischen ihnen regelmäßig verteilt sind, ergibt sich zunächst aus gesetz-

lichen Vorschriften. Sie bilden die grundrechtlichen Schranken der Verbandsfreiheit und 

formulieren den Rahmen für einen großen Gestaltungsspielraum der Vereine und Verbände. 
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Dieser Regelungsspielraum ist in der Vereinigungsfreiheit gemäß Art. 9 Abs. 1 GG verfas-

sungsrechtlich abgesichert. 

Organisationen im Sport (Sportvereine, -verbände) besitzen im Normalfall die Rechtsform 

des nichtwirtschaftlichen rechtsfähigen Vereins. Dessen Organe und Zuständigkeiten 

werden durch die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs vorbestimmt. Für andere 

Rechtsformen von Vereinen – wie beispielsweise des nicht eingetragenen Vereins (Gewerk-

schaften, politische Parteien, Studentenverbindungen) oder des wirtschaftlichen Vereins 

(z.B. von Kapitalgesellschaften wie der Aktiengesellschaft, der Gesellschaft mit beschränk-

ter Haftung oder der Kommanditgesellschaft auf Aktien) – gelten zum Teil speziellere Geset-

ze (z.B. Aktiengesetzt, GmbH-Gesetz etc.). Diese Vorschriften bleiben außer Betracht. Sie 

sind von untergeordneter Bedeutung für den Normalfall des Sportvereins bzw. -verbandes. 

Der nichtwirtschaftliche rechtsfähige Verein bzw. Verband hat nach dem Bürgerlichen Ge-

setzbuch zwei notwendige (obligatorische) Organe: eine Mitgliederversammlung und 

einen Vorstand. Die Notwendigkeit dieser Organe ergibt sich aus den §§ 36, 37, 26 BGB. 

Weitere Organe und Hilfspersonen können von einem Verein eingerichtet werden. Hierzu 

gehören beispielsweise ein Gesamtvorstand oder ein Präsidium, eine Geschäftsführung, ein 

Kuratorium oder ein Ausschuss bzw. Aufsichtsrat bzw. ein Schiedsgericht. Sie sind fakul-

tative Organe. 

Welche Aufgaben die Mitgliederversammlung im Verhältnis zum Vorstand besitzt, be-

stimmt sich nach § 32 Abs. 1 BGB. Danach ordnet die Mitgliederversammlung alle Ange-

legenheiten des Vereins, soweit sie nicht vom Vorstand oder einem anderen Vereinsorgan 

zu besorgen sind. Aus dieser Regel folgt eine prinzipielle Allzuständigkeit der Mitglie-

derversammlung unter dem Vorbehalt anderer Bestimmungen. Zu diesen vereinseigenen 

Angelegenheiten gehört die Feststellung vereins- oder verbandsschädigenden Verhaltens. 

Sie unterfällt damit der prinzipiellen Allzuständigkeit der Mitgliederversammlung vorbe-

haltlich abweichender Regelungen. 

Eine zwingende Kompetenz zugunsten des Vorstands ergibt sich lediglich aus § 26 Abs. 1 

S. 2 BGB. Danach bleibt die Vertretung des Vereins (nach außen) dem Vorstand vorbehal-

ten. Die Feststellung vereins- oder verbandsschädigenden Verhaltens ist gleichwohl keine 

Angelegenheit der Vertretung des Vereins nach außen. Sie ist somit nicht dem Vorstand 

vorbehalten, sondern verbleibt in der Zuständigkeit der Mitgliederversammlung. 
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Im Übrigen normiert das Gesetz zwar weitere Zuständigkeiten zugunsten der Mitglieder-

versammlung für gewisse Grundlagengeschäfte wie etwa die Satzungsänderung (§ 33 Abs. 

1 BGB), die Auflösung (§ 41 BGB) sowie die Bestellung der Vorstandsmitglieder (§ 27 Abs. 

1 BGB). Gesetzlich zwingend ist dabei aber lediglich die Kompetenz für die Auflösung. Alle 

anderen Zuständigkeiten sind grundsätzlich disponibel und können durch die Satzung 

des Vereins einem anderen Organ (z.B. dem Vorstand) übertragen werden (§ 32 BGB). Die 

äußeren Grenzen hinsichtlich der Auslagerungsbefugnis von Kompetenzen insbesondere 

an dominierende einzelne Mitglieder oder gar an vereinsfremde Dritte folgt lediglich aus 

dem (relativ weiten) Grundsatz der negativen Seite der Verbandsfreiheit bzw. -Vereinsau-

tonomie. Diese impliziert nach herrschender Auffassung ein Verbot der Selbstentmündi-

gung der Mitglieder. Der Übertragbarkeit der Zuständigkeit für die Feststellung vereins- 

oder verbandsschädigenden Verhaltens steht dieser Grundsatz gleichwohl nicht entgegen.  

Damit fällt die Feststellung vereins- oder verbandsschädigenden Verhaltens in die Zustän-

digkeit der Mitgliederversammlung, sofern die Satzung des Vereins nichts Anderes be-

stimmt. Die Satzung kann diese Zuständigkeit auf den Vorstand oder auch auf ein ande-

res fakultatives Organ (z.B. Schiedsgericht) übertragen. Geschieht keine satzungsmäßige 

Übertragung der Zuständigkeit auf den Vorstand oder ein anderes fakultatives Organ, ver-

bleibt es bei der Zuständigkeit der Mitgliederversammlung. 

Was passiert, wenn innerhalb des Vereins oder des Verbandes   
Uneinigkeit besteht, was „vereins- bzw. verbandsschädigendes   
Verhalten" genau ist?

Die Folgen einer Uneinigkeit innerhalb des Vereins oder des Verbandes über das Verständ-

nis von vereins- bzw. verbandsschädigendem Verhalten bestimmen sich danach, wer für die 

Auslegung des Tatbestands zuständig ist und welche Personen sich innerhalb des Vereins 

oder des Verbandes uneins sind. 

Zuständig für die Auslegung des Tatbestandes dürfte grundsätzlich dasjenige Organ in-

nerhalb des Vereins oder Verbandes sein, welches auch die Subsumtion unter den Tatbe-

stand im Einzelfall vornimmt. Dies ist die Mitgliederversammlung vorbehaltlich einer sat-

zungsmäßigen Übertragung der Zuständigkeit auf den Vorstand oder ein anderes Organ. 

Zwar wäre es auch denkbar, die Zuständigkeit für die Auslegung des Tatbestands beispielsweise bei 

der Mitgliedersammlung zu belassen und dem Vorstand nur die konkrete Feststellung eines vereins- 
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oder verbandsschädigenden Verhaltens im Einzelfall durch eine satzungsmäßige Regelung zu über-

tragen. Dies erscheint jedoch nicht nur unpraktikabel, sondern dürfte auch Streitigkeiten zwischen 

den Organen Vorschub leisten. 

Besteht die Uneinigkeit zwischen Personen desselben Organs, das für die Definition von 

vereins- oder verbandsschädigendem Verhalten zuständig ist, so entscheidet das Organ mit 

der erforderliche Beschlussmehrheit. Ist nichts Besonderes in der Satzung geregelt, ent-

scheidet die Mitgliederversammlung nach § 32 Abs. 1 S. 3 BGB mit der einfachen Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen. Einer qualifizierten Mehrheit, beispielweise drei Viertel der ab-

gegebenen Stimmen, bedarf es hierfür nicht. Denn die Auslegung des Tatbestands stellt kei-

ne Satzungsänderung dar, für die es etwa einer qualifizierten Mehrheit bedarf (§ 33 Abs. 1 S. 

1 BGB). Bei einem Vorstand, der aus mehreren Personen besteht, erfolgt die Beschlussfas-

sung gemäß § 28 BGB nach den für die Beschlüsse der Mitglieder des Vereins geltenden 

Vorschriften der §§ 32 und 34 BGB. Dies bedeutet, dass auch der Vorstand mit einfacher 

Abstimmungsmehrheit entscheidet, wenn in der Satzung nichts Besonderes geregelt ist. 

An diesen Zuständigkeiten ändert sich nichts, wenn die Uneinigkeit zwischen Personen 

verschiedener Organe innerhalb eines Vereins oder Verbandes besteht. Liegt die Zustän-

digkeit bei der Mitgliederversammlung und vertritt der Vorstand eine andere Auslegung 

des Tatbestandes, so ist dieser Umstand irrelevant. Eine vereinsrechtliche Organklage des 

Vorstands gegen die Auslegung der Mitgliederversammlung hätte keinen Erfolg. Liegt die 

Zuständigkeit für die Auslegung des Tatbestands hingegen beim Vorstand und vertritt die 

Mitgliederversammlung eine davon abweichende Auffassung, so könnte die Mitglieder-

versammlung von ihrem Weisungsrecht gegenüber dem Vorstand Gebrauch machen, damit 

er ihre Auffassung vertritt. Dies ergibt sich aus § 27 Abs. 3 S. 1 BGB i.V.m. mit den Bestim-

mungen über den Auftrag. 

Schließlich obliegt es dem Verein oder Verband auch spezielle Satzungsregelungen für den 

Fall etwaiger Uneinigkeiten zu treffen und für diesen Fall beispielsweise die Zuständigkeit 

eines Schiedsgerichts vorzusehen. 
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8. Können wir als Verein/Verband das Mitglied (bei Feststellung   
     vereins-/verbandsschädigenden Verhaltens) direkt ausschließen  
     oder braucht es zuvor „mildere" Sanktionen?

Nach hiesiger Empfehlung sollte der Tatbestand des vereins- oder verbandsschädigen-

den Verhaltens keine zwingende Rechtsfolge vorsehen, sondern ein (zweifaches) Er-

messen dahin gehend eröffnen, ob und wie der Verein oder Verband tätig werden darf 

(sog. Entschließungsermessen und Auswahlermessen). Dies bedeutet, dass ein (di-

rekter) Ausschluss eines Mitglieds durch die Vorschrift weder zwingend vorgegeben 

noch ausgeschlossen wird. Die Einräumung von Auswahlermessen, wie der Verein oder 

Verband tätig werden darf, verpflichtet ihn nur zu einer Ermessensausübung dem 

Grunde nach. Danach muss eine sachgemäße und vollständige Beurteilung aller Um-

stände im Einzelfall stattfinden. Die Umstände können dabei in einem Fall so gelagert 

sein, dass der Verein oder Verband dazu berechtigt ist, ein Mitglied direkt auszuschlie-

ßen, während dieses Recht in einem anderen Fall mit Blick auf den Verhältnismäßig-

keitsgrundsatz nicht besteht und nur „mildere“ Sanktionen ergriffen werden dürften. 

Die Ausgangsfrage, ob ein (direkter) Ausschluss ohne eine vorherige „mildere“ Sanktion zuläs-

sig ist, betrifft die materielle, inhaltliche Zulässigkeit des Ausschlusses. Davon unabhängig muss 

der Verein oder Verband in jedem Fall ein ordnungsgemäßes (formelles) Verfahren durchführen. 

Dazu gehört es, das betroffene Mitglied vor (direkter) Verhängung jedweder Sanktion anzuhören.  

Die sachgemäße und vollständige Einzelfallbeurteilung des Vereins oder Verbandes hat 

sich am Sinn und Zweck des Tatbestands eines vereins- oder verbandsschädigenden 

Verhaltens und am Verhältnismäßigkeitsprinzip zu orientieren. Der Sinn und Zweck 

des Tatbestands besteht in der Prävention von Schäden für den Verein oder Verband. 

Jede Person, die der Disziplinargewalt des Vereins oder Verbandes unterliegt, soll un-

ter Berücksichtigung ihrer*seiner Sanktionsempfänglichkeit und Sanktionsempfind-

lichkeit von vereins- oder verbandsschädigendem Verhalten abgehalten werden.25 Dies 

gilt sowohl für dasjenige Mitglied, das sich vereins- oder verbandsschädigend verhalten 

hat (Spezialprävention), als auch generell für alle weiteren, der Disziplinargewalt des 

25 Vgl. zur Präventionswirkung bei interpersonaler Gewalt jüngst: Nolte/Bechtel, Safe Sport Code, Köln 
2024, Erläuterungen zu Artikel 11.
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Verbandes unterliegenden Personen (Generalprävention). An diesem Zweck orientiert 

sich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit eines (direkten) Ausschlusses. Der Verhält-

nismäßigkeitsgrundsatz bildet den Anfang aller Überlegungen von Vereinen und Ver-

bänden, ob ein Recht zum (direkten) Ausschluss eines Mitglieds besteht oder nicht. 

Auf die umgekehrte Frage, ob ein Verein oder Verband nicht nur das Recht eines (direkten) Aus-

schlusses eines Mitglieds vor Verhängung „milderer“ Sanktionen besitzt, sondern unter Umständen 

sogar die Pflicht hat, das Mitglied auszuschließen, wird am Ende der nächsten Frage eingegangen. 

Das Verhältnismäßigkeitsprinzip besagt, dass eine Sanktion in einem insgesamt an-

gemessenen Verhältnis zum Gewicht aller für eine Sanktion sprechenden Umstände 

stehen muss. Das Recht von Vereinen oder Verbänden, ein Mitglied bei Feststellung ei-

nes vereins- oder verbandsschädigenden Verhaltens (direkt) auszuschließen zu dür-

fen, hängt also maßgeblich davon ab, ob sich dieser Ausschluss als angemessen er-

weist oder „mildere“ Sanktionen vorzuziehen sind. Entscheidend für diese Überlegung 

sind unterschiedliche Aspekte, die sich auf das Verhalten des Mitglieds sowie die Folgen 

für den Verein oder Verband beziehen. Der Verein oder Verband muss bei Ausübung die-

ses Auswahlermessens insbesondere die Schwere des Verstoßes bzw. das Ausmaß der 

Schäden für den Verein oder Verband in Rechnung stellen, aber auch das Verhalten 

des Mitglieds nach Bekanntwerden seines vereins- oder verbandsschädigenden Ver-

haltens oder mögliche Auswirkungen des (direkten) Ausschlusses für das Mitglied.26

Diese Gesichtspunkte, insbesondere die Schwere des Verstoßes bzw. das Ausmaß der Schäden für 

den Verein oder Verband, sind keine Voraussetzungen für die Erfüllung des Tatbestands eines ver-

eins- oder verbandsschädigenden Verhaltens. So kann der Verein oder Verband vor allem schon bei 

niederschwelligen Verstößen handeln. Er muss dann aber im Rahmen des Auswahlermessens diese 

Gesichtspunkte berücksichtigen. 

Bei einer Gesamtbewertung dieser Gesichtspunkte kann sich ein (direkter) Ausschluss als 

angemessen erweisen. Dies dürfte beispielsweise bei der Begehung einer schweren Straftrat 

zulasten des Vereins oder Verbandes gegeben sein, die dessen Interessen massiv schädigt. 

26 Bei alledem haben Vereine bzw. Verbände einen gewissen Einschätzungsspielraum, innerhalb dessen 
sie eine „richtige“ Sanktion verhängen können. Sollte ein Mitglied mit dieser Sanktion nicht einver-
standen sein, verbleiben ihm Überprüfungsmöglichkeiten (vgl. hierzu die Antwort auf Frage 13).
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a) Welche milderen Sanktionen könnte es geben?

Grundsätzlich könnte es viele Sanktionen geben, die milder als der Ausschluss sind. Welche 

milderen Sanktionen ihrer Art generell bei vereins- oder verbandsschädigendem Verhalten 

in Frage kommen, hängt davon ab, ob sich die Sanktion gegen eine natürliche Person oder 

gegen eine juristische Person richten soll. So gibt es Sanktionen, die ihrem Wesen nach 

eine natürliche Subjektsqualität erfordern und nicht gegenüber juristischen Personen in 

Frage kommen.

Mildere Sanktionen als der Ausschluss von natürlichen Personen wären beispielsweise 

die Verwarnung, ein (temporäres) Betretungs- oder Nutzungsverbot von Vereins- bzw. Ver-

bandseinrichtungen sowie das Verbot, ein bestimmtes (z.B. herausgehobenes) Amt (Mit-

glied des Vorstands, Präsidiums etc.) in dem Verein oder Verband zu bekleiden (auf Dauer 

bzw. auf Zeit). Zu denken ist ferner an die (temporäre) Entziehung von Stimm- und Mitwir-

kungsrechten im Verein (z.B. bei Abstimmungen), eine Suspendierung von anderen Funk-

tionen im Verein oder Verband oder der Startberechtigung bei Wettkämpfen (auf Dauer bzw. 

auf Zeit), aber auch ein Betätigungsverbot als Arzt oder betreuende Person (auf Dauer bzw. 

auf Zeit). Schließlich kommen das Verbot des Umgangs mit und der Betreuung von Kindern 

und Jugendlichen in Training und Wettkampf sowie finanzielle Konsequenzen (sog. „Geld-

strafen“) in Betracht. 

Milder gegenüber dem Ausschluss ist schließlich auch die Durchführung eines Ausgleichsge-

sprächs nach dem Vorbild des Täter-Opfer-Ausgleichs analog § 46a StGB mit der Möglichkeit der 

Herabsetzung oder eines vollständigen Absehens von einer Sanktion unter Einbeziehung von Me-

thoden konsensualer Streitbeilegung (Mediation). Ein solcher Ausgleich könnte beispielsweise bei 

niederschwelligen Schädigungen durch minderjährige Personen in Betracht kommen, wenn diese 

den ernstlichen Willen erkennen lassen, eine Entschädigung zugunsten des Vereins oder Verbandes 

bzw. Wiedergutmachung herbeizuführen. 

Typische Sanktionen bei juristischen Personen könnten neben finanziellen Konsequenzen 

(sog. „Geldstrafen“) ebenfalls die Verwarnung oder ein Nutzungsverbot von verbandlichen 

Einrichtungen sein. Auch eine Suspendierung des Vereins vom verbandlichen Spielbetrieb 

sowie die Entziehung von Stimm- und Mitwirkungsrechten im Verband wären mildere Sank-

tionen im Verhältnis zum Ausschluss aus dem Verband. 
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Keine der Sanktionen sollte generell bei vereins- oder verbandsschädigendem Verhal-

ten ausgeschlossen werden. Schließlich erfasst der Tatbestand nach hiesiger Empfehlung 

auch niederschwellige Vereins- oder Verbandsschädigungen.27 Auf diese könnte man mit 

milderen Sanktionen reagieren. Bei der konkreten Verhängung von Sanktionen sind jedoch 

stets alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. Bei dem Recht zur Verhängung eines 

Ausschlusses bedeutet dies insbesondere die Beachtung des Verhältnismäßigkeitsprinzips. 

Bei der Erwägung, welche milderen Sanktionen ein Verein oder Verband verhängen kann, 

gilt demgegenüber das sog. Untermaßverbot. Es verlangt, dass das zuständige Disziplinar-

organ eine hinreichende Sanktion für einen wirksamen und den Umständen des Verhal-

tens entsprechenden angemessenen Schutz des Vereins oder Verbandes ergreift. Dabei hat 

das Disziplinarorgan einen erheblichen Beurteilungsspielraum. Dieser ist tendenziell grö-

ßer als bei der Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes bzw. des Übermaßverbo-

tes. Allerdings könnte dieser weite Spielraum beispielsweise dann überschritten sein, wenn 

eine äußerst milde Sanktion ausgesprochen wird (z.B. eine bloße Verwarnung), obwohl die 

Schädigung für den Verein oder Verband besonders massiv ist. In einem solchen Fall würde 

sich eine besonders milde Sanktion als nicht hinreichend erweisen, um die Interessen wirk-

sam zu schützen.28 

b) Wie kann ich das vereinsschädigende Verhalten eines Mitglieds   
     sanktionieren und welche Voraussetzungen braucht es dafür?

Das vereinsschädigende Verhalten eines Mitglieds kann grundsätzlich mit allen denkba-

ren Sanktionen belegt werden. Diese reichen von der Verwarnung bis zum Ausschluss. 

Entscheidend ist nur, dass sich die Sanktion im Rahmen der Verhältnismäßigkeit bewegt 

und das Untermaßverbot beachtet wurde. In materieller Hinsicht muss hierzu das vereins-

schädigende Verhalten eines Mitglieds festgestellt werden. In formeller Hinsicht ist die 

Sanktionierung von dem zuständigen Organ nach einem ordnungsgemäßen Verfahren in 

der richtigen Form auszusprechen. Aus Gründen der Rechtssicherheit wird dringend emp-

fohlen, die Zuständigkeit, das Verfahren und die Form der Sanktionierung ausdrücklich 

z.B. in einer Nebenordnung des Vereins zu regeln. 

Hat der Verein keine ausdrückliche Regelung über die Zuständigkeit für die Sanktionie-

rung getroffen, verbleibt es bei der Allzuständigkeit der Mitgliederversammlung. Bei 

Durchführung des Verfahrens hat der Verein jedenfalls rechtsstaatliche Mindestgaranti-

27 Vgl. Antwort auf Frage 6 b).

28 Zu den Überprüfungsmöglichkeiten von Sanktionen vgl. die Antwort auf Frage 13.
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en für die Sanktionierung von Fehlverhalten des betreffenden Mitglieds zu beachten. Zu 

diesen gehört als Erstes die Benachrichtigung des betroffenen Mitglieds, dass gegen ihn 

wegen eines vereinsschädigenden Verhaltens ermittelt wird. Von wesentlicher Bedeutung 

ist zum Zweiten, dass dem Mitglied die Gelegenheit gegeben wird, zu dem Vorwurf Stel-

lung nehmen zu können. Hat der Verein die Zuständigkeit für die Verhängung einer Sank-

tion schließlich einem Organ übertragen, das aus mehreren Personen besteht, muss dieses 

Organ zum Dritten beschlussfähig sein und mit der erforderlichen Mehrheit beschließen. 

Der Nachweis eines vereinsschädigenden Verhaltens einschließlich aller weiteren sanktionsrelevan-

ten Umstände (Verschulden, Schäden etc.) erfolgt dabei nach allgemeinen Grundsätzen. Auch diese 

kann der Verein – allein schon aus Gründen der Transparenz – bestimmen. Danach trifft den Verein 

die Beweislast für das Vorliegen einer schuldhaften Vereinsschädigung. Das Beweismaß besteht dar-

in, dass der Verein überzeugend nachweisen kann, dass ein schuldhaftes vereinsschädigendes Ver-

halten vorliegt. Überzeugend ist der Nachweis jedenfalls dann, wenn das schuldhafte vereinsschä-

digende Verhalten zumindest wahrscheinlicher ist als das Gegenteil. Die Umstände für das Vorliegen 

eines schuldhaften vereinsschädigenden Verhaltens können schließlich mit allen verlässlichen und 

zulässigen Mitteln (z.B. Partei- und Zeugenaussagen, Audio- und Videoaufnahmen, Chatverläufe, 

Augenschein, Urkunden und Sachverständige) bewiesen werden. 

Schließlich muss die Sanktionierung in einer ordnungsgemäßen Form ausgesprochen 

werden. Aus Gründen der Rechtssicherheit ist die Sanktion in jedem Fall schriftlich aus-

zusprechen und mit einer ordnungsgemäßen Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Zur 

Ordnungsgemäßheit der Rechtsbehelfsbelehrung gehört als Erstes die Information dar-

über, dass die Sanktionierung überprüft werden kann und welche Art von Rechtsbehelf 

(Widerspruch, Einspruch) statthaft ist. Als Zweites muss der Rechtsbehelf entweder eine 

außergerichtliche Institution (z.B. Schiedsgericht) oder das Gericht bezeichnen, bei denen 

der Rechtsbehelf einzulegen ist, einschließlich deren Sitz. Zum Dritten muss der Verein die 

Frist bestimmen, innerhalb der der Rechtsbehelf einzulegen (z.B. ein Monat) und ggf. be-

gründet werden muss (z.B. drei Monate). 

9. Was muss ich nun genau beachten, damit eine Sanktion wie   
     beispielsweise ein Ausschluss rechtssicher ist?

Damit eine Sanktion wie beispielsweise ein Ausschluss rechtssicher ist, muss die Sanktion 

rechtmäßig sein. Die Sanktion ist rechtmäßig, wenn der Tatbestand für die Sanktion erfüllt 

ist und die Sanktion eine ordnungsgemäße Rechtsfolge darstellt. 
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Der Tatbestand ist erfüllt, wenn alle materiellen und formellen Voraussetzungen für 

die Sanktion vorliegen. In materieller Hinsicht muss ein vereins- bzw. verbandsschädi-

gendes Verhalten nachgewiesen sein.29 In formeller Hinsicht müssen die Feststellung und 

Verhängung der Sanktion vom zuständigen Organ herrühren. Darüber hinaus bedarf es der 

Durchführung eines ordnungsgemäßen Verfahrens sowie einer formgemäßen Sanktion.30  

Der Nachweis eines vereins- bzw. verbandsschädigenden Verhaltens sollte in der Rechtsfol-

ge Entschließungs- und Auswahlermessen eröffnen. Von der Konzeption einer bestimm-

ten (gebundenen) Rechtsfolge (z.B. stets eines Ausschlusses) ist abzusehen. Diese ver-

kürzt den Handlungsspielraum von Vereinen und Verbänden. Rechtmäßig ist die Ausübung 

des Ermessens dann, wenn der Verein oder Verband keine (Ermessens-)Fehler begeht. Dazu 

muss der Verein oder Verband als Erstes das (Entschließungs- und Auswahl-)Ermessen 

überhaupt ausüben. Ein fehlerhafter Ermessensnichtgebrauch bestünde demgegenüber 

darin, dass der Verein oder Verband fälschlicherweise in jedem Fall eines vereins- oder ver-

bandsschädigen Verhaltens davon ausgeht, eine Sanktion aussprechen zu müssen, obwohl 

er bei niederschwelligen Schädigungen ggf. auch ein Ausgleichsgespräch führen könnte. 

Ein Nichtgebrauch läge ferner darin, wenn der Verein oder Verband irrtümlicherweise an-

nimmt, dass nur eine bestimmte Sanktion ihrer Art und/oder Höhe nach in Betracht käme, 

obwohl die anwendbare Vorschrift die Verhängung verschiedener Sanktionen ermöglicht. 

Darüber hinaus muss sich der Verein bzw. Verband bei Ausübung seines Ermessens von 

sachgemäßen Erwägungen leiten lassen. Dabei hat er den Sinn und Zweck der Vorschrift, 

vereins- bzw. verbandsschädigendem Verhalten vorzubeugen, zugrunde zu legen. Er darf 

sich demgegenüber nicht von sachfremden, z.B. persönlichen Motiven, leiten lassen (sog. 

Fehlgebrauch). Schließlich muss sich die konkrete Sanktion im normierten Rahmen bewe-

gen, insbesondere den satzungsrechtlichen Bestimmungen sowie rechtsstaatlichen Grund-

sätzen (Verhältnismäßigkeit, Bestimmtheit etc.) genügen. Sieht die Satzung des Vereins 

oder Verbands beispielsweise lediglich die Verhängung einer Geldstrafe von 500.- Euro bis 

5.000.- Euro vor, dann würde eine Sanktion in Höhe von 10.000.- Euro diesen satzungsmä-

ßigen Rahmen ebenso überschreiten wie die Verhängung einer Sanktion in Höhe von (nur) 

100.- Euro (sog. Ermessensüberschreitung nach oben oder unten). Dasselbe gilt, wenn ein 

vergleichsweise geringes vereins- bzw. verbandsschädigende Verhalten mit einem lebens-

langen Verbot der Bekleidung aller Funktionen im Verein oder Verband verbunden wird. 

Dies wäre im konkreten Fall unverhältnismäßig, auch wenn die Satzung ein lebenslanges 

Verbot prinzipiell erlaubt. 

29 Hierzu die Antwort auf Frage 7, zur Nachweispflicht die Antwort auf Frage 8 b).

30 Hierzu die Antwort auf Frage 8 b). 
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Was ist, wenn ich selber nicht dabei bin, wenn sich ein Mitglied    
vereinsschädigend verhält, sondern es mir nur erzählt wird?     
Sollte ich das dokumentieren? Und kann ich das in einem         
Gespräch mit dem betreffenden Mitglied nutzen?

Der Nachweis eines vereinsschädigenden Verhaltens kann mit allen verlässlichen und zu-

lässigen Mitteln geführt werden. Dabei kommen grundsätzlich alle gängigen Beweismittel 

in Betracht.31 Die „Erzählung“ einer Person über das vereinsschädigende Verhalten eines 

Mitglieds stellt eine Zeugenaussage dar. Diese ist aus Gründen der Rechtssicherheit zu-

nächst zu dokumentieren (Audio oder Schrift). Anschließend sollte das Schriftstück un-

terschrieben werden. So kann es in einem anschließenden Rechtsstreit keine Zweifel daran 

geben, dass und was die jeweilige Person ausgesagt hat. 

Die Zeugenaussage kann nicht nur in einem „Gespräch“ mit dem betreffenden Mitglied 

„genutzt“ werden. Sie sollte es auch. Die Frage ist nur, in welcher Weise die Zeugenaussage 

„genutzt“ wird. Der Nutzen einer Zeugenaussage besteht in jedem Fall darin, dass man auf 

die Möglichkeit eines vereinsschädigenden Verhaltens dem Grunde nach hingewiesen wur-

de. Ferner lassen sich Einzelheiten der Zeugenaussage (Verhalten des Mitglieds, Ort, Zeit) 

dazu nutzen, den Vorwurf eines vereinsschädigenden Verhaltens in seinen konkreten Um-

rissen zu erhärten sowie alle Umstände des Einzelfalls zu ermitteln. Dies kann etwa dadurch 

geschehen, dass man Einzelheiten der Zeugenaussage lediglich ihrem Inhalt nach wieder-

gibt, um beispielsweise dem möglichen und ernstzunehmenden Interesse der*s Zeug*in 

an Anonymität zu genügen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass man die Aussage 

dem Mitglied ausdrücklich vorhält (vorliest). Ein solches Vorhalten dürfte vor allem dann 

unumgänglich sein, wenn das vereinsschädigende Verhalten nur von der Zeugin bzw. dem 

Zeugen wahrgenommen wurde und diese das einzige in Betracht kommende Beweismittel 

darstellen.

10. Können Sportfachverbände Vereine „zwingen", das verbands-  
       schädigende Verhalten eines Vereinsmitglieds zu sanktionieren?

Sportfachverbände können Vereine „zwingen“ bzw. dazu anhalten, das verbandsschädi-

gende Verhalten eines Vereinsmitglieds zu sanktionieren. Die Möglichkeit, Vereine in die-

ser Weise zu „zwingen“, bedarf allerdings sportverbandlicher Regelungen. Denkbar wäre 

die Schaffung einer Zurechnungsnorm, wonach das verbandsschädigende Verhalten 

31 Vgl. Antwort auf Frage 8 b).
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eines Vereinsmitglieds dem Verein zugerechnet wird oder das Verschulden eines Vereins 

durch das schädigende Verhalten eines Mitglieds zunächst indiziert wird und ein Ermes-

sen zugunsten des Verbandes eröffnet, ob und wie er gegen den Verein vorgehen möchte. 

Bei dem Nachweis eines verbandsschädigenden Verhaltens eines Vereinsmitglieds gelten 

dieselben Grundsätze, die für die Feststellung eines vereins- bzw. verbandsschädigenden 

Verhaltens im Allgemeinen gelten.32 Sind die eigenen Interessen des Sportfachverbandes 

durch das Verhalten eines Vereinsmitglieds betroffen, so bedarf es weder einer bestimm-

ten Anzahl noch Schwere von Verstößen, damit der Sportfachverband im Grundsatz han-

deln darf. Bei der Ausübung des Ermessens, ob und wie der Verein dazu angehalten werden 

kann, auf sein Mitglied einzuwirken, kommt dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz be-

sondere Bedeutung zu. Schließlich ist es nicht das Mitglied des Sportfachverbandes, also 

der Verein selbst, der sich verbandsschädigend verhält, sondern dessen (natürliches) Mit-

glied. Dies bedeutet, dass der Sportfachverband nicht nur auf die Umstände des verbands-

schädigenden Verhaltens durch das Vereinsmitglied abzustellen hat (Schwere, Häufigkeit 

etc.). Er hat vielmehr auch das Verhalten seines unmittelbaren Mitglieds, also des Vereins, 

zu berücksichtigen.33 So kommt es bei der Ausübung insbesondere des Auswahlermessens 

gegenüber dem Verein darauf an, ob und inwieweit er das verbandsschädigende Verhalten 

seines Mitglieds (stillschweigend) duldet, unterstützt oder sogar fördert. Ein solches eige-

nes Fehlverhalten des Vereins dürfte schließlich nicht nur die Möglichkeit dazu eröffnen, 

dass der Sportfachverband den Verein zum Vorgehen gegenüber seinem Mitglied anhält. 

Der Verein könnte in einem solchen Fall vielmehr auch wegen eines (unmittelbar) verbands-

schädigenden Verhaltens sanktioniert werden. 

Schafft man eine Zurechnungsnorm, die bei einem schädigenden Verhalten eines Mitglieds 

zunächst das Verschulden des Vereins oder Verbandes indiziert, so sollte zugleich eine Ex-

kulpationsmöglichkeit34  für den Fall normiert werden, dass der Verein oder Verband selbst 

nicht schuldhaft handelte.

32 Vgl. Antworten auf Frage 7 sowie 8 b).

33 Die Tatsache, dass Sportvereine im Regelfall von den Leistungen und Angeboten der Verbände 
 abhängig sind, dürfte dabei im Rahmen der Verhältnismäßigkeit besondere Berücksichtigung finden. 

34 Unter Exkulpation versteht man einen Entlastungsbeweis für indiziertes bzw. vermutetes Verschul-
den.
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Kann ich als Verband ein Vereinsmitglied sanktionieren, wenn es  
sich bei Wettkämpfen verbandsschädigend verhält? Welche Voraus- 
setzungen braucht es dafür?

Ja! Ich kann als Verband ein Vereinsmitglied sanktionieren, wenn es sich bei Wettkämp-

fen verbandsschädigend verhält. Voraussetzung dafür ist ein entsprechender Tatbestand 

im Regelwerk des Verbandes. Der Verband muss ein Verbot verbandsschädigendes Verhal-

ten normieren. Dieses Verbot darf nicht auf Mitglieder des Verbandes (Vereine) begrenzt 

sein. Es muss sich vielmehr auf alle Personen erstrecken, die der Disziplinargewalt des 

Verbandes unterliegen. Der Disziplinargewalt des Verbandes unterliegen diejenigen Perso-

nen, die der Verband an seine Regelwerke wirksam bindet. Hierzu können auch Vereins-

mitglieder gehören. Diese werden zwar nicht über ihre mitgliedschaftliche Zugehörigkeit 

an die Regelwerke des Verbandes gebunden. Denn die Vereinsmitglieder sind lediglich 

Mitglieder des Vereins und nicht des Verbandes. Allerdings besteht die Möglichkeit einer 

individualrechtlichen Bindung der Vereinsmitglieder an die Regelwerke des Verbandes. 

Dies kann beispielsweise über die Erteilung der Lizenz zur Teilnahme an Wettkämpfen ge-

schehen, die der Verband organisiert. Darüber lassen sich auch Vereinsmitglieder an das 

Verbot verbandsschädigenden Verhaltens binden. Damit werden die Voraussetzungen ge-

schaffen, um ein Vereinsmitglied bei verbandsschädigendem Verhalten zu sanktionieren.  

11. Ist es für einen Ausschluss ausreichend, wenn der Verfassungsschutz  
       eine Organisation als gesichert rechtsextrem einstuft und ein   
       Vereinsmitglied in der Organisation aktiv ist?

Der Ausschluss eines Vereinsmitglieds ist rechtmäßig, wenn bestimmte formelle sowie 

materielle Voraussetzungen vorliegen und sich der Ausschluss auch in der Rechtsfolge als 

zulässig erweist.35 Die Frage, ob es für einen Ausschluss ausreichend ist, wenn der Verfas-

sungsschutz eine Organisation als gesichert rechtsextrem einstuft und ein Vereinsmitglied 

in dieser Organisation aktiv ist, betrifft die materielle Voraussetzungen sowie die Rechtsfol-

ge des empfohlenen Tatbestands.

 

Nach hiesiger Empfehlung sollte der Tatbestand des vereinsschädigenden Verhaltens mög-

lichst offen formuliert und bereits dann erfüllt sein, wenn die Interessen des Sportvereins 

35 Zu alledem lassen sich generelle Aussagen treffen und Empfehlungen geben, die den Antworten zu 
den vorstehenden Fragen zu entnehmen sind.
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beeinträchtigt werden.36 Die Interessen des Sportvereins kommen insbesondere in seinen 

Zielen, Zwecken und Grundsätzen zum Ausdruck. Zu seinen Zielen, Zwecken und Grundsät-

zen kann ein Sportverein auch ein entschiedenes Entgegentreten jeglicher extremistischen 

Bestrebungen zählen. In dieser Einstellung kommt ein Interesse des Vereins zum Ausdruck. 

Dieses Interesse ist tauglicher Bezugspunkt eines vereinsschädigenden Verhaltens. Es er-

laubt dem Verein, Personen die Mitgliedschaft zu verweigern, die extremistischen Verei-

nigungen oder Organisationen angehören. Gilt eine Vereinigung oder Organisation nach 

dem Verfassungsschutz als gesichert (rechts-)extremistisch, so hat sich der Verdacht einer 

extremistischen Bestrebung dieser Vereinigung oder Organisation so weit verfestigt, dass 

aus Sicht der Behörden keine Zweifel mehr am Vorliegen extremistischer Bestrebungen be-

stehen. Mitglieder dieser Vereinigungen oder Organisationen identifizieren sich mit diesen 

Bestrebungen. Schließlich sind es Mitglieder, die den Zielen und Zwecken der Vereinigung 

oder Organisation entsprechen, und nicht etwa bloße Sympathisanten der Vereinigung oder 

Organisation. Ob es sich hierbei um ein aktives oder passives Mitglied der extremistischen 

Vereinigung oder Organisation handelt, dürfte aus hiesiger Sicht in den Hintergrund treten. 

Schließlich steht es im Ermessen des Vereins, auch eine strikte Inkompatibilität von Mit-

gliedschaften zu extremistischen Vereinigungen oder Organisationen durch Ausschluss ei-

nes Mitglieds zu vertreten und durchzusetzen. Dies entspricht dem Zweck des Tatbestands, 

vereinsschädigendes Verhalten durch Vorbeugung extremistischer Bestrebungen innerhalb 

des Vereins zu unterbinden. Auch in dieser Hinsicht bedarf es nach hiesiger Auffassung kei-

ner aktiven Mitgliedschaft in einer extremistischen Vereinigung. Die passive Mitgliedschaft 

reicht dafür aus. 

Handelt es sich bei der gesichert extremistischen Organisation um eine politische Vereinigung, könn-

te zwar fraglich sein, ob der Ausschluss eines solchen Parteimitglieds gegen das Parteienprivileg 

aus Art. 21 GG verstößt und/oder das (abgabenrechtliche) Gebot der parteipolitischen Neutralität 

entgegensteht. Allerdings besteht der Inhalt des Parteienprivilegs aus Art. 21 GG lediglich darin, 

dass die Erklärung der Verfassungswidrigkeit einer politischen Partei dem Bundesverfassungsge-

richt vorbehalten bleibt. Diese Zuständigkeit wird weder dadurch verletzt, dass eine Verfassungs-

schutzbehörde eine politische Partei als gesichert extremistisch einstuft, noch ein Verein extremi-

stischen Bestrebungen entgegentritt und eine Unvereinbarkeit zwischen der Vereinsmitgliedschaft 

und der Mitgliedschaft in der extremistischen Partei normiert. Darüber hinaus dürfte auch das Gebot 

der parteipolitischen Neutralität nicht entgegenstehen. Zwar folgt aus diesem Gebot, dass die mit-

gliedschaftliche Zugehörigkeit in dem Verein von einer bestimmten parteipolitischen Zugehörigkeit 

unabhängig bleiben muss. Richtet sich der Ausschluss jedoch nicht gegen oder für eine bestimmte 

36 Vgl. Antwort auf Frage 6 b).

3. Teil: Sanktionen und Ausschluss



45 | 

politische Partei als solcher, sondern gegen deren extremistische Positionen, so beruht der Aus-

schluss nicht auf parteipolitischen Überlegungen a priori, sondern inhaltlichen Interessen des Ver-

eins, deren Verfolgung ihm abgabenrechtlich gestattet ist.  

12. Können wir ein Mitglied aus dem Verein oder Verband auf Grund von  
       persönlichen Äußerungen sanktionieren und ausschließen?

Ja! Sie können ein Mitglied aus dem Verein oder Verband auf Grund von persönlichen Äu-

ßerungen sanktionieren und ausschließen. Es kommt nur darauf an, dass die Äußerung 

eine vereins- oder verbandsschädigende Wirkung entfaltet. Die „Persönlichkeit“ einer Äu-

ßerung lässt die Möglichkeit der Beeinträchtigung der Vereins- oder Verbandsinteressen so-

wie der Sanktionierbarkeit eines Mitglieds nicht entfallen. Sie ist vielmehr im Gegenteil die 

Voraussetzung dafür, dass eine Äußerung einem bestimmten Mitglied als eigenes Verhalten 

zugerechnet werden kann. Damit bildet sie einen tauglichen Anknüpfungspunkt für ein 

Verhalten, das vereins- bzw. verbandsschädigend sein kann. Dies ergibt sich aus Folgendem: 

Äußerungen sind generell Botschaften durch den Gebrauch von Sprache oder eines non-

verbalen Zeichens als Mittel der Kommunikation. Persönlich werden diese Botschaften 

dadurch, dass sie die eigene Ansicht einer bestimmten Person widerspiegeln und sich ggf. 

darüber hinaus auch auf eine bestimmte Person beziehen. Stammt eine solche Botschaft 

von einem Mitglied, kann die Botschaft die Interessen des Vereins oder Verbandes beein-

trächtigen. Ob und inwieweit die Interessen des Vereins oder Verbandes beeinträchtigt wer-

den, hängt vom Inhalt der jeweiligen Äußerung ab. Dies beurteilt sich nach den Umständen 

des Einzelfalls. 

Werden die Interessen des Vereins oder Verbandes durch eine persönliche Äußerung be-

einträchtigt, handelt es sich um ein vereins- oder verbandsschädigendes Verhalten. Damit 

ist der Tatbestand erfüllt, der einem Verein oder Verband die Möglichkeit eröffnet, das Mit-

glied zu sanktionieren. Dies schließt den Ausschluss als ultima ratio generell mit ein. Ob 

das Mitglied im konkreten Einzelfall ausgeschlossen werden darf, hängt wiederum von den 

Umständen des Einzelfalls ab. Entscheidend ist die Schwere der Vereins- oder Verbands-

schädigung. Ob die Äußerung „innerhalb“ oder „außerhalb“ eines Vereins oder Verbandes 

getätigt wurde, ist dabei prinzipiell irrelevant. 
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a) Gilt hier die Meinungsfreiheit?

Die Meinungsfreiheit gilt (mittelbar) in Bezug auf persönliche Äußerungen eines Mitglieds 

im Verhältnis zu seinem Verein oder Verband.37 Dies schließt die Sanktionierbarkeit des Mit-

glieds aufgrund von persönlichen Äußerungen gleichwohl nicht aus. Schließlich unterliegt 

die Meinungsfreiheit Grenzen. 

So können sich Mitglieder von Vereinen und Verbänden in personeller Hinsicht auf Mei-

nungsfreiheit berufen. Die Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht. Dieses Grundrecht steht 

natürlichen und juristischen Personen zu. Dies ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG sowie aus 

Art. 19 Abs. 3 GG. Nach Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG hat „jeder“ Meinungsfreiheit. Hierzu gehören 

natürliche Personen sowie juristische Personen nach Maßgabe des Art. 19 Abs. 3 GG. Danach 

gelten die Grundrechte auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen 

nach auf diese anwendbar sind. Dies ist bei der Meinungsfreiheit der Fall. Sie erfordert kei-

ne natürliche Subjektsqualität und gilt ihrem Wesen nach auch für juristische Personen. 

Der Sache nach wird die Äußerung und Verbreitung von Meinungen in Wort, Schrift und 

Bild geschützt. Gegenstand des Schutzes sind damit Meinungen. Persönliche Äußerungen 

sind Meinungen, indem sie durch Elemente des Dafür- oder Dagegenhaltens im Rahmen 

geistiger Auseinandersetzungen geprägt sind. Deren Äußerung steht in jeder Form unter 

dem Schutz der Meinungsfreiheit. Die Aufzählung „Wort, Schrift und Bild“ ist dabei nur bei-

spielhaft. Damit fallen persönliche Äußerungen in den Schutzbereich der Meinungsfreiheit. 

Die Meinungsfreiheit gilt als Grundrecht zwar unmittelbar nur gegenüber der Staatsgewalt. 

Dies ergibt sich aus Art. 1 Abs. 3 GG. Danach binden die Grundrechte Gesetzgebung, vollzie-

hende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Vereine und Verbände 

gehören nicht dazu. Sie stellen Privatrechtssubjekte dar. Allerdings gelten die Grundrechte 

mittelbar auch ihnen gegenüber. Die Grundrechte bilden schließlich eine objektive Werte-

ordnung für das gesamte Recht in Deutschland, „strahlen“ gewissermaßen in Privatrechts-

verhältnisse ein und gelten damit auch in privatrechtlich geprägten, mitgliedschaftlichen 

Beziehungen zwischen dem Mitglied und Vereinen sowie Verbänden. Die Art und Weise, wie 

Meinungsfreiheit in diesen Beziehungen gilt, ist facettenreich. Sie betrifft die tatsächliche 

und rechtliche Ebene und reicht von der Auslegung mehrdeutiger Äußerungen bis zur An-

wendung unbestimmter Rechtsbegriffe und Ausübung normativer Handlungsspielräume 

im Lichte von Meinungsfreiheit. 

37 Vgl. zur Geltung der Meinungsfreiheit bereits die Antwort zu Frage 3. 
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Die (mittelbare) Geltung der Meinungsfreiheit zwischen Mitgliedern und Vereinen sowie 

Verbänden zeigt sich nicht zuletzt an der Ausübung von Ermessen. Ist der Tatbestand ei-

nes vereins- oder verbandsschädigenden Verhaltens erfüllt, können Vereine und Verbände 

Sanktionen ergreifen. Dabei haben sie den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beachten. 

Dies erfordert eine umfassende Abwägung zwischen den Interessen des Mitglieds auf der 

einen Seite und den Interessen des Vereins oder Verbandes auf der anderen Seite. Zu den 

Interessen des Mitglieds gehört auch die Meinungsfreiheit. Deren Ausübung muss auf der 

einen Seite in die Verhältnismäßigkeitsprüfung eingestellt werden. Auf der anderen Sei-

te stehen die Interessen der Vereine und Verbände. Ihre berechtigten Interessen bestehen 

in der Durchsetzung ihrer Ziele, Zwecke und Grundsätze. Deren Normierung ist Ausdruck 

grundrechtlicher Vereinigungsfreiheit aus Art. 9 Abs. 1 GG. Die Abwägung der widerstrei-

tenden Interessen muss auch in Bezug auf die Meinungsfreiheit des Mitglieds vorgenom-

men werden. Die Meinungsfreiheit gilt damit nicht grenzenlos. Sie findet ihre Schranke 

in den kollidierenden Belangen der Vereine und Verbände. Die Geltung der Meinungsfrei-

heit für ein Mitglied im Verhältnis zum Verein oder Verband schließt es daher nicht aus, 

das Mitglied sanktionieren zu können. Dies gilt insbesondere bei diskriminierenden oder 

fremdenfeindlichen Äußerungen, die für sich genommen zwar noch in den Schutzbereich 

der Meinungsfreiheit fallen, aber die Grenzen zulässiger Äußerungsfreiheit überschreiten. 

b) Welche Rolle spielt es bei einem vereins- oder verbandsschädigenden  
      Verhalten, wenn ein Vereinsmitglied zugleich eine Führungsposition  
      in einer rechtsextremen Organisation innehat?

Bei einem vereins- oder verbandsschädigenden Verhalten spielt es eine erhebliche Rolle, 

wenn ein Vereinsmitglied zugleich eine Führungsposition in einer rechtsextremen Organi-

sation innehat. Dies gilt sowohl für die Subsumtion einer persönlichen Äußerung oder 

Handlung unter den Tatbestand des vereins- oder verbandsschädigenden Verhaltens als 

auch für die Beurteilung der Rechtsfolge. 

So wird sich eine Person in umfassender Weise mit der rechtsextremen Ausrichtung der Or-

ganisation identifizieren, wenn sie eine Führungsposition in dieser Organisation innehat. 

Damit hat die rechtsextreme Ausrichtung der Organisation Einfluss darauf, wie eine per-

sönliche Äußerung oder Handlung des betreffenden Vereinsmitglieds gemeint sein könn-

te. Dies gilt insbesondere für mehrdeutige Äußerungen und Handlungen des betreffenden 

Vereinsmitglieds. Zu deren Auslegung kann der Verein oder Verband die rechtsextreme 

Ausrichtung der Organisation heranziehen und nach sportrechtlichen Beweismaßstäben 
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zu dem Ergebnis kommen, dass die Äußerung oder Handlung den Tatbestand des vereins- 

oder verbandsschädigenden Verhaltens erfüllt. 

Darüber hinaus dürfte sich die Führungsposition des Vereinsmitglieds auch in der Rechts-

folge vereins- oder verbandsschädigenden Verhaltens auswirken. In der Rechtsfolge sollte 

dem Verein bzw. Verband Ermessen eingeräumt werden, ob und wie auf den Tatbestand ver-

eins- oder verbandsschädigendes Verhalten reagiert wird. Bei der Ausübung des Ermessens 

haben sich Vereine und Verbände am Sinn des Tatbestands zu orientieren, vereins- und ver-

bandsschädigendes Verhalten zu verhindern. Darüber hinaus müssen sie den Verhältnismä-

ßigkeitsgrundsatz beachten und dabei auch die Sanktionsempfindlichkeit des betreffen-

den Mitglieds berücksichtigen. Bei Zugrundelegung dieser Kriterien spielt es eine Rolle, 

inwieweit die konkrete Sanktion dazu geeignet ist, das betreffende Vereinsmitglied von 

zukünftigem Fehlverhalten abzuhalten. Hat das Vereinsmitglied zugleich eine Führungspo-

sition in einer rechtsextremen Organisation inne, so dürfte die Sanktionsempfindlichkeit 

der betreffenden Person mit Blick auf rechtsextreme Äußerungen oder Handlungen ten-

denziell geringer als bei einfachen Mitgliedern dieser Organisation sein. Diese Umstände 

sprechen für tendenziell härtere Sanktionen, sofern das vereins- oder verbandsschädigen-

de Verhalten eines Vereinsmitglieds, das zugleich eine Führungsposition in einer rechtsex-

tremen Organisation innehat, auf rechtsextremen Äußerungen oder Handlungen beruht. 

Ungeachtet dessen haben Vereine nach hier vertretener Auffassung zumindest das Recht, nur sol-

chen Personen die Mitgliedschaft zu gewähren, die nicht zugleich einer rechtsextremen Organisa-

tion angehören.38 Welche spezielle Position die betreffende Person in der rechtsextremen Organi-

sation hat oder ausübt (einfaches Mitglied, Funktionsträger*in, Führungsposition), ist nicht ent-

scheidend. Vertritt eine Person als Mitglied die rechtsextremen Positionen einer bestimmten Orga-

nisation, so besteht ein Widerspruch zur Ablehnung jeglicher extremistischen Bestrebungen durch 

einen Verein. Danach kann der Verein der betreffenden Person die mitgliedschaftliche Aufnahme 

verweigern. Einer bestimmten Rolle in der rechtsextremen Organisation bedarf es hierfür nicht. Das-

selbe gilt für den Fall, dass ein Vereinsmitglied während seiner Mitgliedschaft eine Führungsposition 

in einer rechtsextremen Organisation übernimmt. In jedem Fall bedarf es gleichwohl klarer Regelun-

gen, die eine Unvereinbarkeit zwischen der Mitgliedschaft in dem Verein und der Zugehörigkeit zu 

einer (rechts-)extremen Vereinigung normieren. 

38 Vgl. die Antwort auf Frage 11.
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c) Sind Vereinen die Hände gebunden, wenn ein Mitglied sich nur   
     außerhalb des Sportvereins z. B. rassistisch äußert?

Vereinen sind nicht die Hände gebunden, wenn ein Mitglied sich „nur“ außerhalb des 

Sportvereins z.B. rassistisch äußert. Der Tatbestand des vereins- oder verbandsschädi-

genden Verhaltens ist erfüllt, wenn das Mitglied die Interessen des Vereins oder Verbandes 

schädigt. Ob die Beschädigung durch ein Verhalten innerhalb des Sportvereins wie bei-

spielsweise bei Sportwettkämpfen, Trainingsmaßnahmen oder anderen Veranstaltungen 

im Bereich des Vereins oder außerhalb etwa auf Demonstrationen oder Kundgebungen ge-

schieht, ist irrelevant. 

So sollte der Tatbestand des vereins- oder verbandsschädigenden Verhaltens keine Begren-

zung auf ein Verhalten innerhalb des Vereins oder Verbandes vorsehen.39 Im Unterschied zu 

einem Verstoß gegen Spielregeln ist ein Fehlverhalten gegen die Interessen eines Vereins 

oder Verbandes sogar typischerweise auch außerhalb des Vereins oder Verbandes denkbar. 

Schließlich ergibt sich auch keine ungeschriebene Beschränkung des vereins- oder ver-

bandsschädigenden Verhaltens auf innersportliches Fehlverhalten aus dem Umstand, dass 

die Disziplinargewalt der Vereine oder Verbände auf eigene Angelegenheiten begrenzt ist. 

Dieser Umstand bedeutet nur, dass Vereine und Verbände die Geltung und Durchsetzung 

ihrer eigenen Interessen auf regelunterworfene Mitglieder erstrecken dürfen. Inwieweit ein 

Verein von seinen Mitgliedern auch ein satzungsgemäßes Verhalten außerhalb seiner Wett-

kämpfe, Trainingsmaßnahmen oder sonstigen Veranstaltungen verlangt, ist grundsätzlich 

ihm überlassen. In dieser Hinsicht hat der Verein lediglich die allgemeinen Grenzen staatli-

chen Rechts, insbesondere konfligierende Grundrechtsinteressen der Regelunterworfenen, 

zu beachten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Tatbestand des vereins- oder verbands-

schädigenden Verhaltens bezweckt, dass sich Mitglieder gerade auch außerhalb des Vereins 

bzw. Verbandes satzungstreu verhalten und sich nicht gegen die Interessen des Vereins oder 

Verbandes stellen. Sie sollen kein Verhalten erkennen lassen, dass den Interessen des Ver-

eins oder des Verbandes widerspricht. Bekennt sich ein Verein oder Verband etwa ausdrück-

lich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung und tritt jeder Form von Extremismus 

und Fremdenfeindlichkeit sowie rassistischen und verfassungsfeindlichen Bestrebungen, 

entgegen, so bringt er damit sein wertebasiertes Selbstverständnis zum Ausdruck. Dessen 

Teilung darf er von seinen Mitgliedern auch außerhalb seiner Sphäre verlangen.40 Auch ein 

39 Vgl. Antwort zu Frage 6.

40 So im Verhältnis zwischen einem Sportverein und Vereinsmitglied: OLG Schleswig, Urteil vom 
16.12.2020 – 9 U 238/19.
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vereins- bzw. verbandsexternes Fehlverhalten kann also den Interessen von Vereinen und 

Verbänden an der Geltung und Durchsetzung ihres wertebasierten Selbstverständnisses 

widersprechen und es konterkarieren. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Ver-

einsmitglied sich offen und gezielt in der Öffentlichkeit gegen die Interessen von Vereinen 

oder Verbänden positioniert. Ein solches Verhalten erfüllt den Tatbestand des vereins- oder 

verbandsschädigenden Verhaltens und verletzt damit die passive Förderpflicht, deren Er-

füllung jedem Mitglied gegenüber seinem Verein bzw. Verband obliegt. Diese Pflicht wird 

nicht nur bei Fehlverhalten innerhalb des Vereins oder Verbandes, sondern auch außerhalb 

der Sphäre des Vereins oder Verbandes verletzt.41  

13. Wie kann ich mich als Vereinsmitglied oder der Verein sich wehren,  
       wenn der Vorwurf der Vereins- oder Verbandsschädigung ungerecht- 
       fertigt oder politisch motiviert ist?

Die Verteidigungsmöglichkeiten eines Vereinsmitglieds oder eines Vereins gegen einen 

ungerechtfertigten oder politisch motivierten Vorwurf der Vereins- oder Verbandsschädi-

gung richten sich zunächst danach, von wem dieser Vorwurf erhoben wird. Wird der Vor-

wurf von einem anderen Vereinsmitglied, dem Verein oder Verband erhoben, stellt sich die 

Frage, ob die Rechtsordnungen des Vereins und des Verbandes bestimmte Rechtsbehelfe 

zugunsten eines Vereinsmitglieds oder eines Verbandes vorsehen und inwieweit diese ge-

gen den Vorwurf der Vereins- oder Verbandsschädigung statthaft sind. Bei dem Vorwurf der 

Vereins- oder Verbandsschädigung handelt es sich zunächst um eine bloße Anschuldigung 

und die Behauptung, dass das Vereinsmitglied oder ein Verein die Interessen des Vereins 

oder Verbandes verletzt hat und deren Wahrheitsgehalt in einem sportinternen Verfahren 

zu prüfen ist. Rechtsbehelfe gegen Anschuldigungen und Behauptungen sehen Rechtsord-

nungen in aller Regel nicht vor. Sie sind typischerweise erst gegen Sanktionen statthaft. 

Sollte ein ungerechtfertigter oder politisch motivierter Vorwurf zu einer Sanktion geführt 

haben, müsste das Vereinsmitglied oder der Verband zunächst die bestehenden sportver-

bandlichen Rechtsschutzmöglichkeiten ausschöpfen, bevor die Entscheidungen der Dis-

ziplinarorgane bzw. Verbandsgerichte vor staatlichen (Zivil-)Gerichten überprüft werden 

können.42 Entscheidet letztinstanzlich ein echtes Schiedsgericht, wird dessen Entschei-

41 Reichert, Handbuch Vereins- und Verbandsrecht, m.w.N. auf Dütz, Verbandsbezogene Verhaltenspflich-
ten von Koalitionsmitgliedern, in: Festschrift für Marie Luise Hilger und Hermann Stumpf, 1983, S. 99 
ff. (107).

42 Zur Überprüfbarkeit und Prüfungsmaßstab Nolte, Das Zweisäulensystem von Justiz und Sportge-
richtsbarkeit. Grundlagen, Grenzen und Wechselwirkungen, S. 9 (20 ff.).
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dung nur mit Blick auf wesentliche Verfahrensfehler oder Verstöße gegen die öffentliche 

Ordnung überprüft.43 Würde eine Sanktion vor Erschöpfung des sportverbandlichen Instan-

zenzugs vor staatlichen Gerichten angefochten, würde diese eine Klage mangels Rechts-

schutzinteresses als unzulässig zurück- und auf den sportverbandlichen Instanzenzug 

verweisen. 

Etwas Anderes gilt für die Fälle, in denen die Rechtsordnungen der Vereine oder Verbän-

de keine Rechtsbehelfe vorsehen und ein Vereinsmitglied oder ein Verband lediglich die 

Möglichkeit hat, staatliche Gerichte anzurufen. Dies dürfte in aller Regel bei dem blo-

ßen Vorwurf einer Vereins- oder Verbandsschädigung gegeben sein. In diesem Fall wäre 

der Rechtsweg zu den staatlichen Gerichten zwar nicht deshalb ausgeschlossen, weil die 

Rechtsordnungen keinen entsprechenden Rechtsbehelf vorsehen. Allerdings stellt sich 

die Frage, ob und inwieweit ein Vereinsmitglied oder ein Verband beim bloßen Vorwurf 

der Vereins- oder Verbandsschädigung ein berechtigtes Interesse daran haben, bereits 

gegen die Erhebung des Vorwurfs und nicht erst gegen eine darauf beruhende Sankti-

on vor staatliche Gerichte zu ziehen. Dies hängt von den Umständen des Einzelfalls ab: 

So wäre es denkbar, dass bei einem schweren Vorwurf der Vereins- oder Verbandsschä-

digung die Persönlichkeits- sowie Mitgliedschaftsrechte des Vereinsmitglieds verletzt sein 

könnten. Vergleichbares gilt für das Ansehen und das Mitgliedschaftsrecht eines Vereins 

im Verhältnis zum Verband. Auch dabei stellt sich die Frage nach dem Rechtsschutzinte-

resse des Vereinsmitglieds oder des Vereins – und zwar nicht mit Blick auf sportinterne 

Rechtsschutzmöglichkeiten, sondern im Hinblick auf die Möglichkeit einer Verletzung/ 

zumindest ernsthaften Gefährdung von Interessen des Vereinsmitglieds oder des Vereins. 

14. Wenn ich als Verein jemanden sanktioniere, insbesondere   
       ausschließe: Was erwartet mich ggf. juristisch?

Was einen Verein erwartet, wenn er jemanden sanktioniert, insbesondere ausschließt, be-

stimmt sich nach der Rechtsordnung des Vereins, ggf. des Verbandes. Sehen diese Rechts-

ordnungen einen Rechtsbehelf gegen die Sanktion, insbesondere den Ausschluss aus dem 

Verein vor, dann hat das Vereinsmitglied die Möglichkeit, die Sanktion überprüfen zu las-

sen. Bevor ein – wie auch immer gearteter – sportverbandlicher Instanzenzug ausgeschöpft 

ist, wird eine etwaige Klage vor einem staatlichen Gericht mangels Rechtsschutzinteres-

43 Bechtel, Das Deutsche Sportschiedsgericht, S. 26. Welches echte Schiedsgericht im Einzelfall oder ge-
nerell zuständig ist, liegt wiederum in der Bestimmungsmacht des Vereins bzw. Verbandes. 
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ses als unzulässig abgewiesen. Gegen die letztinstanzliche Entscheidung eines Verbands-

gerichts steht dem Vereinsmitglied wiederum die Klage vor einem staatlichen Gericht zu. 

Etwas Anderes gilt für den einstweiligen Rechtsschutz. Sieht die Rechtsordnung des Ver-

eins keinen einstweiligen Rechtsschutz vor, so hat ein Vereinsmitglied in aller Regel das 

Recht, einstweiligen Rechtsschutz gegen die Sanktion wie insbesondere den Ausschluss 

vor staatlichen Gerichten nachzusuchen. Typischerweise sehen die sportverbandlichen 

Rechtsordnungen keinen einstweiligen Rechtsschutz vor, so dass dieses Vorgehen von ei-

nem Vereinsmitglied zu erwarten wäre, wenn es mit allen verfügbaren Rechtsschutzmög-

lichkeiten gegen die Sanktion vorgehen möchte. 

In dem einstweiligen Rechtsschutzverfahren kommt es jedoch nicht zu einer inhaltlichen 

Entscheidung in der Sache. So beschließt das Gericht nicht, ob und inwieweit die Sanktion 

zulässig war oder nicht. Das Gericht nimmt vielmehr eine Abwägung zwischen den konf-

ligierenden Interessen vor und prüft, ob die Interessen des Vereinsmitglieds die Vereinsin-

teressen überwiegen und einstweilige Maßnahmen wie beispielsweise die Aussetzung der 

Sanktion zugunsten des Vereinsmitglieds geboten sind.

Klage durch das Vereinsmitglied, entstehende Kosten, Verhandlungs- 
dauer vor Gericht - können bzw. wollen wir uns das überhaupt leisten? 
Stehen die Mitglieder dann noch hinter uns?

Ob Vereinsmitglieder gegen Sanktionen wegen vereinsschädigenden Verhaltens klagen 

werden, welche Kosten ggf. entstehen und wie lange etwaige Gerichtsverfahren dauern, 

lässt sich schwer prognostizieren. Die Wirkung eines sanktionsbewehrten Verbots sollte 

jedoch vor allem auch im Vorfeld eines vereinsschädigen Verhaltens darin bestehen, po-

tenziellen Verstößen vorzubeugen. Dies ist ein zentraler Zweck des Verbots. Dessen Erfül-

lung ist von wesentlicher Bedeutung für die Schaffung eines sanktionsbewehrten Verbots. 

Darüber hinaus schafft ein sanktionsbewehrtes Verbot die Voraussetzungen für eine 

wirksame Verteidigung der Vereinsinteressen. Bei den Interessen des Vereins han-

delt es sich um die spezifische Gesamtheit der Interessen aller Mitglieder. Die Durch-

setzung dieser Interessen geschieht im Interesse jedes einzelnen Mitglieds. Des-

halb sollte die Sanktionierung vereinsschädigenden Verhaltens auch dazu bei-

tragen, jedenfalls die Mehrheit aller Mitglieder hinter den Verein zu versammeln. 
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Kommt es zu Verstößen gegen das Verbot, stellt sich die Frage, wie der Verein auf den je-

weiligen Verstoß reagiert. Die Reaktionsmöglichkeiten des Vereins sind weit. Sie werden 

geleitet durch den Sinn und Zweck des Verbots sowie den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. 

Im Rahmen der Verhältnismäßigkeit sind alle konfligierenden Interessen sowohl des Mit-

glieds als auch des Vereins gegenüberzustellen und gegeneinander abzuwägen. Zu den In-

teressen des Vereins gehört die Vermeidung von Angriffen auf seine ethisch-moralischen 

Werte und Grundsätze, aber auch wirtschaftliche Erwägungen zur Sicherung des Bestands 

und der Funktionstüchtigkeit des Vereins. Dies dürfte es gebieten, finanzielle Erwägungen 

auch bei der Durchsetzung des Verbots zur Sicherung von ethisch-moralischen Grundsät-

zen des Vereins zu berücksichtigen. Deren Durchsetzung kann schließlich nur im Rahmen 

der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Vereins erfolgen. Außerhalb seiner Leistungs-

fähigkeit würde die Durchsetzung des Verbots den Bestand oder die Funktionstüchtigkeit 

des Vereins gefährden. Dies würde den Interessen des Vereins diametral widersprechen. 

In welchem Umfang ein Verein im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit seine vorhandenen 

(wirtschaftlichen, personellen etc.) Ressourcen zur Durchsetzung ethisch-moralischer 

Werte und Grundsätze einsetzen will, ist letztlich eine Gewichtungsfrage. Diese Gewich-

tung hat jeder Verein für sich zu treffen. Rechtliche Vorgaben bestehen insofern nicht. 

15. Unter welchen juristischen Bedingungen kann eine Aufarbeitung  
        von antidemokratischen Vorfällen durchgeführt werden (z. B. Auf- 
        arbeitung der NS-Vergangenheit von Verein oder ehemaligen   
        Mitgliedern oder aktuelle rechtsextreme Vorfälle im Verein)?

Die Aufarbeitung von antidemokratischen Vorfällen sollte in den Bahnen normativer Rah-

menbedingungen verlaufen. Deren Schaffung wird Vereinen bzw. Verbänden von hiesiger 

Seite dringend empfohlen. Auf diese Weise kann die Gefahr der Anfechtung zukünftiger 

Aufarbeitungsprozesse zumindest reduziert werden.44 

Die Empfehlung zur Schaffung normativer Rahmenbedingungen gilt dabei für alle Themen 

und damit auch für die Aufarbeitung von antidemokratischen Vorfällen in der Vergangen-

heit, z.B. die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit von Verein oder ehemaligen Mitgliedern. 

Bei der Auseinandersetzung mit noch nicht abgeschlossenen Sachverhalten in der Gegen-

44 Vgl. zum erfolgreichen einstweiligen Rechtsschutzverfahren gegen einen Aufarbeitungsprozess erst 
jüngst OLG Hamm, 8 W 15/24 vom 05.07.2024 sowie im Hauptsacheverfahren LG Dortmund, 17018/24 
und 17019/24 vom 15.11.2024.
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wart – wie beispielsweise aktuellen (rechtsextremen) Vorfällen im Verein – kann es indes 

zu problematischen Schnittmengen mit sportverbandlichen Untersuchungs- und Diszi-

plinarverfahren kommen.45 Auch deren Auflösung gehört zu den notwendigen Regelungs-

gegenständen zukünftiger Aufarbeitungsregeln. Deren Inhalte lassen sich im vorliegenden 

Kontext nur wie folgt skizzieren: 

Die Satzung des Vereins sollte die Aufgabe der Aufarbeitung als solche ausdrücklich nor-

mieren. Dasselbe gilt für den Zweck der Aufarbeitung. Dieser besteht im Allgemeinen in 

der systematischen Auseinandersetzung mit abgeschlossenen Sachverhalten im Verein zur 

Erarbeitung struktureller (organisatorischer, institutioneller, personeller, normativer etc.) 

Empfehlungen für die Zukunft. Darüber hinaus gibt es spezielle Aufarbeitungsthemen, zu 

denen besondere Zweckempfehlungen existieren. Dazu gehören beispielsweise die Emp-

fehlungen der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. 

Diese Empfehlungen sollten jedenfalls dann berücksichtigt werden, wenn es um die Auf-

arbeitung dieser speziellen Themen geht. Auf welche Themen sich die Aufarbeitung eines 

Vereins schließlich beziehen kann, kann der Verein in seiner Satzung konkretisieren – muss 

es aber nicht. Letztlich ergibt sich nur eine verfassungsrechtliche Begrenzung des Wir-

kungskreises eines Vereins auf die Regelung eigener Angelegenheiten. Das aufzuarbeitende 

Thema muss also ein solches des Vereins sein (z.B. die NS-Vergangenheit des Vereins oder 

seiner Mitglieder). 

Von zentraler Bedeutung für die juristischen Rahmenbedingungen ist ferner die Festlegung, 

wem die Aufarbeitung eines Vereins obliegen sollte. Die Zuständigkeit kann in Händen 

vereinseigener Organe/-teile oder eigener (ständiger sowie ad-hoc-)Kommissionen liegen. 

Sollte der Verein jedoch erwägen, (auch) vereinsexterne Gremien damit beauftragen zu wol-

len/können, so ist dieses vorzugsweise in der Satzung des Vereins zu normieren. Durch eine 

solche Normierung erfolgt eine wichtige Abgrenzung zu etwaigen Zuständigkeiten anderer 

Organe/-teile oder sonstiger Personen (Kommissionen, Ansprechstellen, Beauftragte, Un-

tersuchungs- und Disziplinarorgane, Verbands- sowie Schiedsgerichte). Diese Abgrenzung 

ist zur Vermeidung problematischer Doppelzuständigkeiten geboten, damit regelunterwor-

fene Personen vorhersehen können, wer eine bestimmte Aufgabe innerhalb eines Vereins 

durchführt. 

45 Vgl. hierzu die Ausführungen in der Entscheidung des OLG Hamm, 8 W 15/24 vom 05.07.2024 sowie LG 
Dortmund, 17018/24 und 17019/24 vom 15.11.2024.
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Mit der Festlegung der Zuständigkeit verbunden sind auch nähere Konkretisierungen der 

Aufgabe der Aufarbeitung sowie der Befugnisse eines Aufarbeitungsgremiums. Dies gilt 

insbesondere im Verhältnis zu den Zuständigkeiten anderer Organe/-teile sowie Personen 

innerhalb des Vereins. Sie erstreckt sich vor allem auf die Abgrenzung von Kompetenzen 

der Untersuchungs- und Disziplinarorgane sowie Verbands- und Schiedsgerichte. Hier soll-

te klar geregelt und abgegrenzt werden, ob der betreffende Sachverhalt abgeschlossen ist 

und damit Gegenstand der Aufarbeitung sein kann, oder es sich um einen aktuellen, noch 

nicht abgeschlossenen Sachverhalt im Zuständigkeitsbereich der Untersuchungs- und Dis-

ziplinarorgane des Vereins handelt. 

Darüber hinaus kann beispielsweise eine spezielle Aufarbeitungsordnung des Vereins die 

spezifischen Methoden bzw. Maßnahmen der Aufarbeitung normieren (z.B. Interviews, 

Recherche, Archive, Auswertung sonstiger Materialien), die Öffentlichkeitsarbeit eines 

Aufarbeitungsgremiums beschreiben und prozedurale Bestimmungen enthalten, wie bei-

spielsweise mit Ergebnissen bzw. Erkenntnissen eines Aufarbeitungsgremiums umgegan-

gen wird. In diesem Kontext stellt sich beispielsweise auch die Frage, ob und inwieweit Tä-

tigkeiten im Rahmen der Aufarbeitung oder Ergebnisse bzw. Erkenntnisse justiziabel sein 

sollten, ob und inwieweit ein außergerichtlicher Rechtsbehelf statthaft ist oder ggf. auf die 

Überprüfbarkeit durch staatliche Gerichte verwiesen wird. 
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16. Welche rechtlichen Folgen kann es für meinen Verein haben,   
        wenn an die Spitze meiner Kommune oder meines Landkreises   
        eine Person mit antidemokratischen Einstellungen gewählt wird?

Grundsätzlich gibt es keine (unmittelbaren) rechtlichen Folgen für einen Verein, wenn an 

die Spitze einer Kommune oder eines Landkreises eine Person mit antidemokratischen Ein-

stellungen gewählt wird. Denn Vereine sind als privatrechtliche Vereinigungen nach den 

§§ 21 ff. BGB prinzipiell unabhängig von der öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaft 

(Kommune, Landkreis), in der sie ihren Sitz haben. Dies gilt auch für einen Sportverband, 

bei dem es sich seiner Rechtsform nach ebenfalls um einen Verein im Sinne der §§ 21 ff. BGB 

handelt. 

So genießen Vereine aufgrund ihres privatrechtlichen Status den verfassungsrechtlichen 

Schutz der Vereinigungsfreiheit aus Art. 9 GG (Art. 19 Abs. 3 GG). Sie haben die Befugnis, 

ihre eigenen Angelegenheiten selbst zu regeln, für ihren Bereich Regeln aufzustellen und 

Organisation, Verfahren ihrer Willensbildung sowie die Führung ihrer Geschäfte grundsätz-

lich frei von staatlicher Beeinflussung bestimmen. 

Eine (staatliche) Kontrolle durch öffentlich-rechtliche Körperschaften – etwa im Sinne ei-

ner Rechts-, Fach- oder Dienstaufsicht über einen privatrechtlichen Verein und dessen 

Vertreter*innen – besteht demgegenüber nicht. Gegenüber einem Sportverein ist die öf-

fentlich-rechtliche Körperschaft in keinerlei Hinsicht weisungsbefugt. Darüber hinaus ist 

die Spitze einer Kommune oder eines Landkreises auch weder automatisch Mitglied noch 

Organ eines Sportvereins. Deshalb kann die Spitze einer Kommune oder eines Landkreises 

als solche jedenfalls in rechtlicher Hinsicht nicht auf die werteorientierte Willensbildung 

im Verein Einfluss nehmen.46 

46 Von der rechtlichen Einflussnahme unabhängig sind andere faktische (politische, wirtschaftliche) 
Möglichkeiten, auf die Willensbildung eines Sportvereins Einfluss nehmen zu können, die im hiesigen 
Kontext jedoch außer Betracht bleiben. 
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Kann ein*e politische*r Amtsträger*in, die*der sich antidemokratisch 
verhält, uns als Verein die Trainingszeiten in einer kommunalen Sport-
stätte streichen ?

Ein*e politische*r Amtsträger*in kann einem Verein die Trainingszeiten in einer kommu-

nalen Sportstätte lediglich aus sachlichen Gründen kürzen oder streichen. Antidemokra-

tische Einstellungen oder Verhalten eines Amtsträgers gehören nicht dazu. Dies ergibt sich 

aus Folgendem: 

Kommunale Sportstätten sind öffentliche Einrichtungen von Gemeinden. Die Benut-

zung dieser Einrichtungen durch Vereine richtet sich nach dem jeweiligen Kommunal-

recht des Bundeslandes, in dem die Sportstätte liegt. Hinzu treten die satzungsmäßi-

gen Benutzungsbedingungen für die kommunale Sportstätte. Die Gemeindeordnungen 

vermitteln allen Einwohner*innen der Gemeinde sowie juristischen Personen mit Sitz 

in der Gemeinde einen Benutzungsanspruch im Rahmen der bestehenden allgemei-

nen Vorschriften. Es besteht also dem Grunde nach ein subjektiv-öffentlicher Anspruch 

auf Benutzung der kommunalen Sportstätte. Dieser kann nur unter bestimmten Vor-

aussetzungen, nicht aber aus antidemokratischen Einstellungen beschränkt werden. 

So ist der Anspruch auf Benutzung kommunaler Einrichtungen im Grundsatz zulassungs-

abhängig. Dies bedeutet, dass er von einer Entscheidung der zuständigen Stelle über den 

Zulassungsantrag abhängt. Die Entscheidung über die Vergabe erfolgt durch die zustän-

dige Gemeinde. Diese verfügt zwar über ein Ermessen sowohl über die Zulassung an sich 

(das „Ob“) als auch über den Umfang der Nutzung (das „Wie“). Dieses Ermessen hat die zu-

ständige Stelle gleichwohl pflichtgemäß auszuüben. Dies bedeutet, dass sie zunächst den 

Widmungszweck der kommunalen Sportstätte bei der begehrten Nutzung zu berücksich-

tigen hat. Dieser Zweck bildet die natürliche Grenze eines jeden Zulassungsanspruchs. So 

können begehrte Nutzungen, die außerhalb des Widmungszwecks liegen wie beispielsweise 

die sportfremde Nutzung von Sportanlagen, keinen Anspruch auf Zulassung begründen. 

Darüber hinaus wird der Benutzungsanspruch durch die Kapazität der kommunalen 

Sportstätte begrenzt. Ist die Nachfrage verschiedener Vereine höher als die räumliche 

und zeitliche Kapazität der Sportstätte, kann eine Zulassung verweigert werden. Im Fal-

le einer solchen Kapazitätserschöpfung wandelt sich der Zulassungsanspruch in einen 

Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über den Zulassungsantrag. Bei die-

ser Entscheidung muss sich die Kommune von sachgemäßen Erwägungen leiten lassen. 
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Zulässige sachgerechte Auswahlkriterien sind insbesondere die Reihenfolge der Antragstellung 

(Prioritätsprinzip), eine in den Benutzungsbestimmungen vorgesehene Rangfolge und damit ein-

hergehende Priorisierung verschiedener Bereiche oder Personen (z.B. Schulsport, Sportvereine, 

Betriebssportgemeinschaften), die Attraktivität des Sportangebots und andere sportfachliche Ge-

sichtspunkte, Tradition und Beständigkeit sowie wirtschaftliche Aspekte. 

Die Einhaltung dieser Kriterien ist bei jeder Entscheidung und durch jede*n Entscheidungs- 

bzw. Amtsträger*in zu wahren. Dies gilt unabhängig von ihrer*seiner politischen Einstellung 

oder Verhalten. Auch ein*e antidemokratische*r Amtsträger*in hat bei der Zulassungs- bzw. 

Vergabeentscheidung die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten und im Falle einer zu tref-

fenden Ermessensentscheidung die maßgeblichen sachlichen Auswahlkriterien zugrun-

de zu legen. Eine Kürzung oder Streichung von Trainingszeiten eines Vereins in einer kom-

munalen Sportstätte aus antidemokratischen Gründen ist sachwidrig. Es stellt einen sog. 

Ermessensfehlgebrauch dar. Dieser kann verwaltungsgerichtlich beanstandet werden.47  

17. Welche Möglichkeiten haben wir als Verein, um gegen      
       aus unserer Sicht unfaire Entscheidungen einer*s politischen   
       Amsträger*in, die*der sich antidemokratisch verhält, vorzugehen?

Ein Verein kann ihn betreffende Entscheidungen einer*s politischen Amtsträger*in un-

ter bestimmten Voraussetzungen gerichtlich überprüfen zu lassen. Eine Klage hat dann 

Aussicht auf Erfolg, wenn der Rechtsweg eröffnet und die Klage des Vereins zulässig und 

begründet ist. Bei antidemokratischen Entscheidungen bestehen hohe Erfolgsaussich-

ten einer Klage des Vereins gegen die Entscheidung einer*s politischen Amtsträger*in. 

Grundsätzlich ist bei Streitigkeiten zwischen einem Hoheitsträger (Gemeinde) und einer 

privaten Person (Verein) der Verwaltungsrechtsweg gemäß § 40 Abs. 1 VwGO eröffnet. Eine 

Klage ist somit regelmäßig beim zuständigen Verwaltungsgericht zu erheben. Die Zulässig-

keit einer verwaltungsgerichtlichen Klage setzt deren Statthaftigkeit voraus. Als statthaf-

te Klagearten kommen dabei insbesondere die Verpflichtungsklage auf Erlass eines positi-

ven Nutzungsbescheids oder die allgemeine Leistungsklage auf tatsächliche Nutzung der 

Sportstätte in Betracht. Welche dieser Klagen im konkreten Fall in Betracht kommt, hängt 

davon ab, wie die Gemeinde die Zulassung ausgestaltet hat. 

47 Vgl. hierzu Antwort auf Frage 17.
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Darüber hinaus muss der Verein klagebefugt sein. Das bedeutet, dass der Verein ein sub-

jektiv-öffentliches Recht auf die Erteilung eines Nutzungsbescheids bzw. auf tatsächliche 

Zulassung geltend machen kann, das durch die Ablehnung verletzt sein kann. Dem Ver-

ein steht der kommunalrechtliche Benutzungsanspruch zu. Dieser gibt ihm das Recht 

auf Benutzung der kommunalen Sportstätte einschließlich des Anspruchs auf eine ermes-

sensfehlerfreie Entscheidung der Gemeinde. Diesen Anspruch kann der Verein gerichtlich 

durchsetzen. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass der Anspruch aus sachwidrigen Moti-

ven wie antidemokratischen Einstellungen abgelehnt wird. In einem solchen Fall wäre eine 

Klage überdies begründet und hätte gute Aussicht auf Erfolg. 

Einen anderweitigen Anspruch auf Einschreiten der Kommunalaufsicht (z.B. des Land-

kreises) gegenüber einer Kommune – beispielsweise im Fall der Kürzung oder Streichung 

der Benutzung einer Sportstätte aus sachwidrigen Motiven – hat der Verein demgegen-

über nicht. Die Vorschriften über die Kommunalaufsicht bestehen ausschließlich im öf-

fentlichen Interesse. Sie verleihen dem Verein kein subjektives (Klage-)Recht. Der Verein 

hat lediglich ein sog. Anregungsrecht, dass die Aufsicht gegen die Kommune vorgeht. 

18. Wir wollen als Verein nicht in die Auseinandersetzung mit einer*m  
        antidemokratischen Amtsträger*in gehen: Gilt unser Schweigen  
        dann als Zustimmung zu ihren*seinen Positionen?

Ein Schweigen gilt grundsätzlich nicht als Zustimmung von Positionen einer*s antidemo-

kratischen Amtsträger*in. Schweigen gilt generell als rechtliches Nullum. Einem Schwei-

gen kann also weder eine Zustimmung, noch eine Ablehnung entnommen werden. Dies gilt 

insbesondere für einen Verein im Verhältnis zur*m Amtsträger*in. 

Zwar gibt es von dem Grundsatz des rechtlichen Nullums gewisse Ausnahmen. So steht 

es Vertragsparteien im Rahmen der Privatautonomie frei, ihrem Verhalten einvernehmlich 

einen bestimmten Erklärungswert beizumessen. Haben sich die Parteien also darauf ver-

ständigt, dass ein Schweigen als Erklärung eines bestimmten Inhalts gelten soll („beredtes 

Schweigen“), dann handelt es sich auch beim Schweigen um eine Willenserklärung. Dar-

über hinaus kann Schweigen auch kraft gesetzlicher Fiktion als Willenserklärung an-ge-

sehen werden („normiertes“ bzw. „fingiertes Schweigen“). So wird gemäß § 1943 BGB ein 

Verstreichenlassen der Ausschlagungsfrist bezüglich einer Erbschaft als Annahme gedeu-

tet. Eine entsprechende Regelung findet sich auch in § 516 Abs. 2 S. 2 BGB. Danach gilt 

eine Schenkung als angenommen, wenn Sie nicht innerhalb der gesetzten Frist abgelehnt 

Vereinsschädigendes Verhalten



| 60

worden ist. Umgekehrt gilt eine Genehmigung der*s gesetzlichen Vertreter*in zu einem 

Vertragsschluss einer minderjährigen Person als verweigert, wenn diese nicht innerhalb 

der in § 108 Abs. 2 S. 2 BGB vorgesehenen Frist erklärt wird. Ein ablehnendes Schweigen 

wird des Weiteren auch bei der Vertretung ohne Vertretungsvollmacht nach § 177 BGB 

angenommen. Schließt jemand ohne Vertretungsmacht im Namen einer*s anderen einen 

Vertrag ab, so ist die Wirksamkeit des Vertrags für und gegen die*den Vertretene*n von 

dessen Genehmigung abhängig. Schließlich greift auch im Handelsrecht eine gesetzli-

che Fiktion, wonach das Schweigen eines Kaufmanns gemäß § 362 HGB als Annahme gilt. 

Im Umkehrschluss zu diesen Ausnahmen hat ein Schweigen im Normalfall jedoch keine 

rechtliche Relevanz. Dies gilt insbesondere für das Verhältnis zwischen einem Verein und 

einer*m Amtsträger*in und deren*dessen Positionen, Haltungen oder Einstellungen. Das 

Schweigen eines Vereins stellt auch keine stillschweigende bzw. konkludente Zustim-

mung zu diesen Einstellungen dar. Eine solche wäre nur dann gegeben, wenn sich der Wille 

aus Sicht eines objektiven Betrachters in irgendeiner Form (durch schlüssiges Verhalten) 

manifestiert hätte. Für die Annahme einer solchen Zustimmung müsste der Verein jedoch 

Handlungen vorgenommen haben, die darauf hindeuteten, dass er mit der Position der*s 

Amtsträger*in einverstanden ist. Bloßes Schweigen des Vereins allein reicht dafür nicht aus. 

19. Muss ich die*den politische*n Amtsträger*in einer als gesichert  
       rechtsextrem eingestuften Partei zu unserer Mitgliederversammlung  
       oder sportlichen Wettkämpfen einladen?

Nein. Ein Verein muss keine*n politische*n Amtsträger*in einer als gesichert rechtsex-

trem eingestuften Partei zu seiner Mitgliederversammlung oder einem sportlichen Wett-

kampf einladen. 

Bei einer Mitgliederversammlung handelt es sich weder um eine öffentliche, d.h. allge-

mein zugängliche Veranstaltung, noch ist die*der Amtsträger*in kraft Amtes dazu befugt, 

auf eine Einladung zu bestehen. Mitgliederversammlungen sind vielmehr interne Veran-

staltungen des Vereins, zu denen prinzipiell nur Mitglieder einen Anspruch auf Einladung 

besitzen. Dies ergibt sich aus dem Sinn und Zweck von Mitgliederversammlungen (§ 32 

BGB). Ein*e politische*r Amtsträger*in als solche*r hat deshalb keinen Anspruch auf eine 

Einladung zur Mitgliederversammlung. Ist die*der Amtsträger*in zugleich Mitglied des 

Vereins, so wird sie*er auch nur in dieser Funktion zur Mitgliederversammlung eingeladen 

und gerade nicht aufgrund seiner Amtsträgereigenschaft. 
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Dieselben Erwägungen gelten im Grundsatz auch für die Einladung zu sportlichen Wett-

kämpfen. Bei Wettkämpfen handelt es sich zwar nicht notwendiger Weise um interne Ver-

anstaltungen eines Vereins. Sportliche Wettkämpfe sind aber private Veranstaltungen, die 

der Verein als privater Ausrichter organisiert und austrägt. Der Verein kann daher grundsätz-

lich selbst über Einladungen zu dem von ihm ausgerichteten Wettkampf entscheiden. Dies 

gilt sowohl für die Frage, ob überhaupt politische Amtsträger*innen eingeladen werden als 

auch hinsichtlich der Personen, die der Verein ggf. einladen möchte. Den Verein trifft jeden-

falls keine Pflicht, politische Amtsträger*innen zu seinen Wettkämpfen einzuladen, unab-

hängig von ihrer Parteizugehörigkeit und ob die Partei gesichert rechtsextrem ist oder nicht. 

Er hat gleichwohl das Recht, Einladungen an politische Amtsträger*innen auszusprechen. 

Entscheidet sich ein Verein zu diesem Schritt, so hat er den (abgabenrechtlichen) Grund-

satz parteipolitischer Neutralität zu beachten. Zwar gilt das verfassungsrechtliche Neu-

tralitätsgebot gemäß Art. 21 Abs. 1 S. 1 GG gerade nicht für Sportvereine, sondern bindet 

nur Staatsorgane. Allerdings gilt für gemeinnützige Sportvereine das Recht der Gemeinnüt-

zigkeit, aus welchem sich der steuerrechtliche Grundsatz ergibt, dass eine gemeinnützige 

Körperschaft nur ihre gemeinnützigen Zwecke verfolgen darf. Welche Zwecke gemein-

nützig sind, bestimmt sich wiederum nach dem Katalog gemeinnütziger Zwecksetzungen 

nach § 52 Abs. 2 Abgabenordnung (AO). Dieser Katalog ist weitgehend abschließend. Par-

teipolitische Zwecke gehören nicht dazu. Sie gelten umgekehrt als prinzipiell gemeinnüt-

zigkeitsschädlich bzw. -feindlich. Damit entfaltet das gemeinnützig-keitsrechtliche Neu-

tralitätsgebot auch für Sportvereine Geltung. Es verpflichtet den Verein dazu, mit seinen 

Entscheidungen keine parteipolitischen Zwecke zu verfolgen. So darf die Einladung an 

eine*n politische*n Amtsträger*in nie a priori zum Zwecke der Förderung oder Ableh-

nung einer bestimmten Parteilinie erfolgen. Der Verein darf politische Amtsträger*innen 

somit nicht (nur) aufgrund ihrer Parteizugehörigkeit bevorzugen oder benachteiligen. 

Der Verein hat gleichwohl die Möglichkeit, Differenzierungen zwischen Amtsträger*innen 

vorzunehmen, wenn diese sachlich motiviert und begründet sind. Solche sachlichen 

Gründe können beispielsweise die Repräsentanz in kommunalen Vertretungen oder die 

thematisch-fachliche Nähe der Personen zum Sport sein. Auch Differenzierungen mit Blick 

auf sportethische Wert- und Moralvorstellungen können zulässig sein. 

So dürfte es einem Verein im Rahmen seiner Zwecksetzungskompetenz gestattet sein, themenspezi-

fische Einladungen auszusprechen und zwischen Vertreter*innen nach deren besonderer Kompetenz 

oder Zuständigkeit für bestimmte Themen zu differenzieren. Vergleichbares gilt für eine Differen-
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zierung zwischen Vertreter*innen verschiedener Parteien nach ihren sportethischen Wert- und Mo-

ralvorstellungen. Denn die sportethischen Wert- und Moralvorstellungen genießen den Schutz der 

Vereinigungsfreiheit aus Art. 9 Abs. 1 GG, auf die sich auch private Sportvereine berufen können (Art. 

19 Abs. 3 GG). Sportvereine dürfen diese Zwecke bzw. Moral- und Wertvorstellungen somit in die Aus-

wahl der Eingeladenen einfließen lassen. 

Die Verankerung satzungsrechtlicher Wert- und Moralvorstellungen bietet damit ein veri-

tables Instrument zur Argumentation und Begründung, warum politische Amtsträger*innen 

eingeladen werden oder nicht. Eine inhaltliche Bezugnahme auf diese Überzeugungen er-

leichtert den Umgang mit Parteien und schafft Rechtssicherheit im Umgang mit dem ge-

meinnützigkeitsrechtlichen Grundsatz parteipolitischer Neutralität. Dies schließt nach 

hiesiger Auffassung das Recht und die Möglichkeit ein, dass ein Verein, der sich gegen 

extremistische Bestrebungen und für demokratische Verhältnisse ausspricht, eine*n 

politische*n Amtsträger*in, die*der einer als gesichert rechtsextrem eingestuften Partei 

angehört, wegen dieses inhaltlichen Widerspruchs nicht einlädt.48 

48 Vgl. zum Grundsatz parteipolitischer Neutralität im Umgang von Vereinen mit politischen Amtsträ-
ger*innen Nolte, Parteipolitische Neutralität von Sportvereinen, S. 14 ff., abrufbar unter: https://www.
dshs-koeln.de/fileadmin/redaktion/Institute/Sportrecht/Forschung/Parteipolitische_Neutralitaet_
von_Sportvereinen_KS.pdf. 
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Zusammenfassung

1. Sport beruht auf Werten. Deren Beachtung und Vermittlung gehört zu den Wesens-

merkmalen des organisierten Sports. Der Zweck des Sports besteht mithin nicht allein 

in der Bewegung bzw. dem Sporttreiben an sich. Er geht vielmehr weit darüber hinaus 

und erstreckt sich auch auf die Beachtung und Vermittlung von Werten. Bloßes Sport-

treiben ohne Werte gibt es nicht. Deshalb sollten die Werte des Sportvereins bzw. -ver-

bandes auch in der jeweiligen Satzung verankert sein. Denn die Satzung bildet in for-

maler Hinsicht dasjenige ab, was in materieller Hinsicht für den Verein bzw. Verband 

gilt. 

2. Zu den sportimmanenten Werten eines Vereins bzw. Verbandes gehören im Normalfall 

Fair Play, Teamgeist, Verlässlichkeit und Engagement. Sie sind wesentliche Vorausset-

zungen für eine erfolgreiche Sportkultur, die soziale und integrative Kraft entfaltet. 

Mit der Vermittlung und Beachtung dieser Werte erfüllt ein Verein bzw. Verband zu-

gleich wichtige gesellschaftspolitische Funktionen. Diese Werte sind gleichsam fun-

damentale Bestandteile unseres freiheitlichen Gemeinwesens für ein gedeihliches und 

friedliches Miteinander in der gesamten Gesellschaft. 

3. Ein gemeinnütziger Verein bzw. Verband hat die Pflicht zur Gewährleistung eines 

demokratischen Miteinanders. Diese Pflicht ergibt sich nicht unmittelbar aus dem 

Grundgesetz. Allerdings hat ein Verein bzw. Verband aufgrund einfachgesetzlicher Be-

stimmungen insbesondere des Bürgerlichen Gesetzbuchs demokratischen Mindestan-

forderungen zu genügen. Diese erstrecken sich auf die Organisation und die Verfahren 

von Vereinen bzw. Verbänden nach demokratischen Vorbildern. Hinzu treten demo-

kratische Anbindungen für Sportvereine und -verbände mit Blick auf ihre Zwecke und 

Tätigkeiten. Diese dürfen weder Strafgesetzen zuwiderlaufen noch gegen die verfas-

sungsmäßige Ordnung gerichtet sein. 

4. Ein vereins- bzw. verbandsschädigendes Verhalten liegt vor, wenn ein Mitglied eines 

Sportvereins oder -verbandes den Zwecken des betreffenden Vereins bzw. Verbandes 

zuwiderhandelt. Die Zwecke eines Sportvereins bzw. -verbandes bestehen nicht nur in 

der Förderung des Sports bzw. einer Sportart. Mit der Förderung des Sports verbunden 

sind vielmehr auch weitere gesellschaftspolitische Zwecke. Hierzu gehören insbeson-

dere die Ablehnung von Rassismus, Diskriminierung und Gewalt. Diesen Zwecken wi-
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derspricht rassistisches, diskriminierendes oder gewalttätiges Verhalten eines Mitglieds 

diametral. In diesen Fällen liegt ein vereins- bzw. verbandsschädigendes Verhalten 

vor. 

5. Auf eine bestimmte Anzahl von Verstößen kommt es für die Verwirklichung eines tat-

bestandlichen vereinsschädigenden Verhaltens nicht an. Ebenfalls irrelevant für die 

Annahme eines vereinsschädigenden Verhaltens ist ferner, ob die Schädigung durch 

ein Verhalten innerhalb des Sportvereins bzw. -verbandes (z.B. bei Sportwettkämpfen, 

Trainingsmaßnahmen oder anderen Veranstaltungen im Bereich des Vereins/Verbandes) 

oder außerhalb (etwa auf Demonstrationen oder Kundgebungen) geschieht. Maßgeb-

lich ist vielmehr, ob ein Verhalten den Werten des Vereins bzw. Verbandes widerspricht. 

6. Die einzelfallbezogene (formale) Feststellung, ob das Verhalten eines Mitgliedes ver-

eins- bzw. verbandsschädigend ist, obliegt dem hierfür innerhalb des Vereins oder Ver-

bandes zuständigen Organ. Maßgeblich ist also die binnenstrukturelle Aufgabenver-

teilung zwischen den Organen eines Vereins oder Verbandes. Sofern die Satzung des 

Vereins nichts Anderes bestimmt, ist die Mitgliederversammlung zuständig. Diese 

Zuständigkeit kann durch die Satzung auf den Vorstand oder ein anderes fakultatives 

Organ (z.B. Schiedsgericht) übertragen werden. Fehlt eine Übertragung, verbleibt es bei 

der Zuständigkeit der Mitgliederversammlung. 

7. Die Sanktionierung eines vereins- bzw. verbandsschädigenden Verhaltens setzt das Vor-

handensein entsprechender Regelungen voraus. Die Regelungen müssen die Vorausset-

zungen eines vereins- bzw. verbandsschädigenden Verhaltens normieren und an deren 

Vorliegen die Verhängung von Sanktionen knüpfen. Bei der Konzeption der Regelungen 

wird die Einräumung eines (zweifachen) Ermessens empfohlen. Dieses erstreckt sich 

auf die Fragen, ob und wie der Verein oder Verband tätig werden darf (sog. Entschlie-

ßungsermessen und Auswahlermessen). In jedem Fall hat ein Verein bzw. Verband eine 

sachgemäße und vollständige Beurteilung aller Umstände vorzunehmen und das Ver-

hältnismäßigkeitsprinzip zu beachten. 

8. Die Art der Sanktionen bei vereins- bzw. verbandsschädigendem Verhalten variiert und 

hängt davon ab, ob das vereins- bzw. verbandsschädigende Verhalten von einer natür-

lichen Person oder einer juristischen Person herrührt. Bei natürlichen Personen kom-

men neben dem Ausschluss aus dem Verein bzw. Verband beispielsweise die Verwarnung, 
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ein (temporäres) Betretungs- oder Nutzungsverbot von Vereins- bzw. Verbandseinrich-

tungen sowie das Verbot, ein bestimmtes Amt (auf Dauer bzw. auf Zeit) in dem Verein 

oder Verband zu bekleiden, in Betracht. Juristische Personen können ebenfalls aus 

dem Verband ausgeschlossen werden. Daneben sind finanzielle Konsequenzen, eine 

Verwarnung, ein Nutzungsverbot von verbandlichen Einrichtungen, einer Suspendie-

rung des Vereins vom verbandlichen Spielbetrieb oder die Entziehung von Stimm- und 

Mitwirkungsrechten denkbar. 

9. Für die rechtssichere Durchführung von Aufarbeitungsprozessen sollten Vereine und 

Verbände juristische Rahmenbedingungen schaffen. Nur auf diese Weise kann die Ge-

fahr verringert werden, dass Aufarbeitungsprozesse in Zukunft erfolgreich angefoch-

ten werden. Zu den rechtlichen Rahmenbedingungen gehört als Erstes die Satzung 

des Vereins bzw. Verbandes. Sie hat die Aufgabe, den Zweck und die Zuständigkeit 

für die Aufarbeitung zu bestimmen. Darunter sollte eine Aufarbeitungsordnung die 

spezifischen Methoden bzw. Maßnahmen der Aufarbeitung normieren (z.B. Interviews, 

Recherche, Archive, Auswertung sonstiger Materialien), die Öffentlichkeitsarbeit eines 

Aufarbeitungsgremiums beschreiben und prozedurale Bestimmungen enthalten, wie 

beispielsweise mit Ergebnissen bzw. Erkenntnissen eines Aufarbeitungsgremiums um-

gegangen wird. 

10. Ein Verein bzw. Verband hat nicht mit unmittelbaren rechtlichen Folgen zu rechnen, 

wenn eine Person mit antidemokratischen Einstellungen an die Spitze einer Kommune 

oder eines Landkreises des Sitzortes des Vereins gewählt wird. Die Spitze einer Kommu-

ne oder eines Landkreises ist gegenüber einem Sportverein bzw. -verband nicht wei-

sungsbefugt. Auch ist die Spitze einer Kommune oder eines Landkreises nicht automa-

tisch Mitglied noch Organ eines Sportvereins bzw. -verbandes, in deren Funktion eine 

Einflussnahme denkbar wäre. 

11. Die Spitze einer Kommune oder eines Landkreises ist auch nicht dazu befugt, ihre an-

tidemokratischen Einstellungen in die Zulassungs- bzw. Vergabeentscheidung von 

kommunalen Sportstätten einfließen zu lassen. Die Spitze hat vielmehr die gesetzli-

chen Vorgaben einzuhalten und im Falle einer zu treffenden Ermessensentscheidung 

die maßgeblichen sachlichen Auswahlkriterien zugrunde zu legen. Eine Kürzung 

oder Streichung von Trainingszeiten eines Vereins in einer kommunalen Sportstätte aus 

antidemokratischen Einstellungen ist sachwidrig und stellt einen anfechtbaren Ermes-

sensfehlgebrauch dar. 
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12. Das Schweigen eines Vereins bzw. Verbandes gilt grundsätzlich nicht als Zustimmung 

zu bestimmten Positionen einer*s politischen Amtsträger*in. Durch Schweigen wird 

grundsätzlich kein Wille artikuliert. Schweigen gilt vielmehr als rechtliches Nullum. 

Eine Ausnahme dazu ist im Verhältnis zwischen einem Verein bzw. Verband und politi-

schen Amtsträger*innen regelmäßig nicht gegeben. Der Verein bzw. Verband müsste an-

sonsten Handlungen vorgenommen haben, die den Schluss darauf zuließen, dass er mit 

der Position der*s Amtsträger*in einverstanden ist. Bloßes Schweigen des Vereins bzw. 

Verbandes allein reicht dafür nicht aus. 

13. Ein Verein bzw. Verband muss keine*n politische*n Amtsträger*in einer als gesichert 

rechtsextrem eingestuften Partei zu seiner Mitgliederversammlung oder einem sportli-

chen Wettkampf einladen. Den Verein bzw. Verband trifft keine Pflicht, entsprechen-

de Einladungen auszusprechen. Entscheidet sich ein Verein bzw. Verband, Einladungen 

gegenüber politischen Amtsträger*innen auszusprechen, hat er den (abgabenrechtli-

chen) Grundsatz parteipolitischer Neutralität zu beachten. Dies schließt gleichwohl 

nicht aus, Differenzierungen zwischen politischen Amtsträger*innen vorzunehmen, 

wenn diese sachlich motiviert und begründet sind. Solche sachlichen Gründe können 

beispielsweise die Repräsentanz in kommunalen Vertretungen oder die thematisch-

fachliche Nähe politischer Amtsträger*innen zum Sport sein. Auch Differenzierungen 

mit Blick auf sportethische Wert- und Moralvorstellungen können zulässig sein. 

Zusammenfassung
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Ein rechtswissenschaftliches Gutachten

Sport beruht auf Werten wie Fair Play, Teamgeist und Verlässlichkeit. Deren Beachtung 

und Vermittlung gehört zu den Wesensmerkmalen des organisierten Sports und bildet 

die Grundlage für dessen Anerkennung und Förderung durch Staat und Gesellschaft. 

Mit der Förderung des organisierten Sports sind weiter gehende gesellschaftspolitische 

Zwecke verbunden. Hierzu gehören insbesondere die Ablehnung von Rassismus, Dis-

kriminierung sowie Gewalt. Ein rassistisches, diskriminierendes oder gewalttätiges 

Verhalten steht im Widerspruch zu den Werten und Zwecken des organisierten Sports 

und ist vereinsschädigend. Diese Zusammenhänge und Inhalte werden im vorliegen-

den Gutachten erläutert. Es liefert Antworten auf praxisrelevante Fragen – verbunden 

mit dem Ziel, den Mitgliedsorganisationen des Deutschen Olympischen Sportbundes 

und der Deutschen Sportjugend den Inhalt sowie die tatbestandlichen Voraussetzun-

gen und möglichen Rechtsfolgen vereinsschädigenden Verhaltens deutlich zu machen.   
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